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Budenheimer Volksbank eG spendete 50.000 Euro 
Ein Gewinnsparlos gegen gegen „hoffnungslos“, „zukunftslos“ und „chancenlos“ 

Budenheim. – Für ihr überdurch-
schnittliches soziales Engage-
ment ist die Budenheimer Volks-
bank eG seit langem bekannt. 
Aber zur diesjährigen Spenden-
veranstaltung der Bank sah man 
noch strahlendere Gesichter der 
Vereinsvertreter als sonst: Vor-
standssprecher Bernhard Kurz 
freute sich, die satte Summe von 
insgesamt 50.000 Euro zur Förde-
rung der Jugendarbeit von Buden-
heimer Vereinen und Institutionen 
ausschütten zu können. 
Die Mittel hierzu stammen aus 
zwei Quellen: Aus der Budenhei-
mer Volksbank Stiftung sowie 
dem Zweckertrag des Gewinn-
sparvereins e. V.. Durch aktiven 
und erfolgreichen Verkauf von Ge-
winnsparlosen erhöhte die Bank 
ihren Losbestand auf mittlerweile 
mehr als 13.000 Lose. Mit ihrem 
Engagement steht sie damit unter 
der teilnehmenden Volks- und 

Raiffeisenbanken auf Platz 1. 
Bernhard Kurz erklärte, dass ge-
gen „hoffnungslos“, „zukunftslos“ 
und „chancenlos“ das „Gewinn-
sparlos“ hilft. Es werde ange-
strebt, auch in der Zukunft jährlich 
eine Spendensumme von 50.000 
Euro verteilen zu können. 
Zum besseren Kennenlernen 
stellte Stiftungsratmitglied Dieter 
Korfmann die Budenheimer Volks-
bank Stiftung noch einmal kurz 
vor: Bereits im Jahr 2011 wurde 
die Stiftung von der Budenheimer 
Volksbank gegründet, um eine 
nachhaltige Förderung Buden-
heims sicherzustellen. Seither 
werden mit diesen finanziellen 
Mitteln gemeinnützige und mild-
tätige Projekte in der Gemeinde 
gefördert und unterstützt. Infor-
mationen über die Budenheimer 
Volksbank Stiftung sowie über die 

Vertreter von 16 Vereinen und Institutionen konnten ihre Spendenschecks entgegennehmen.  
  (Foto: Budenheimer Volksbank)
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bisherigen Projekte sind ersicht-
lich auf der Homepage der Bank: 
www.budenheimervb.de/stiftung. 
Verständlicherweise wurde die 
Spendenveranstaltung der Bu-
denheimer Volksbank über die 
Jahre hinweg zu einer beliebten 
und begehrten Tradition. Auch die-
ses Jahr wurden Vertreter von 16 
Vereinen und Institutionen gela-
den, die sich durch aktive Jugend-
arbeit und überdurchschnittlich 
soziales Engagement auszeich-
nen. 
Die Vorstandsmitglieder Bernhard 
Kurz und Bernd Lützenkirchen 
freuten sich, die Aktivitäten der 
Vereine jetzt noch mehr unterstüt-
zen zu können als sonst. Auch 
Bürgermeister Stephan Hinz zeig-
te sich begeistert, dass „seiner 
Gemeinde“ wieder so viel Gutes 

getan wurde. 
Vor jeder einzelnen Spenden-
scheck-Übergabe erläuterten die 
begeisterten Vereinsvertreter ihre 
Art der Jugendarbeit sowie die be-
absichtigte Verwendung der 
Spende. In Zeiten immer knapper 
werdender Mittel ist die Unterstüt-
zung durch die Budenheimer 
Volksbank mehr als willkommen, 
um lang gehegte Wünsche oder 
Bedürfnisse erfüllen zu können: 
Erika Glanzer für den Gemeinde-
kindergarten „Villa Kunterbunt“, 
Sonja Wagner und Nadine Moser 
für die Kindertagesstätte „Wun-
derwald“, Mechthild Münch und 
Daniel Engel für den katholischen 
Kindergarten „Regenbogen“, Ma-
rion Junghans für den evangeli-
schen Kindergarten „Budenzau-
ber“, Pfarrer Dr. Stefan Volkmann 
und Wilhelm Hoock für die evan-
gelische Jugendarbeit, Mia Lich-

tenberg und Johanna Brednich für 
die katholische Pfarrjugend, Wal-
purga Kiefer-Kleinfelder und Mar-
tin Kleinfelder für die Lebenshilfe 
Mainz-Bingen, Marc Schultheis 
für die Turngemeinde Budenheim, 
Norbert Spitz für die DJK Sport-
freunde Budenheim, Dr. Tobias 
Giloth und Stefan Bremer für den 
Förderverein Schule und Mühlrad 
Budenheim, Selina Barchfeld, 
Christian Ellner und Martin Spy-
chaj für den Verein zur Förderung 
der Freiwilligen Feuerwehr Bu-
denheim, Vanessa Vetterlein und 
Erich Vögele für den Radfahrer-
verein Edelweiß, Michael Wolf 
und Nazario Dápote für den Fuß-
ballverein 1919 Budenheim, Jo-
nas Korfmann und Vincent Meh-
ner für die Pfadfinderschaft St. 
Georg, Christoph Bernhard für die 
Tennisfreunde Budenheim sowie 
die Stiftung Juvente Mainz. 
Bernhard Kurz verteilte auch Ko-
pien einer Urkunde, die die Bu-
denheimer Volksbank als Aus-
zeichnung vom Gewinnsparver-
ein e. V. für das Jahr 2019 erhalten 
hatte. Hier sind nicht nur die er-
dienten Spendengelder ersicht-
lich, sondern auch die Gewinne, 
über die sich die Gewinnsparer im 
vergangenen Jahr freuen durften: 
Geldpreise im Gesamtwert von 

über 100.000 Euro wurden ge-
wonnen sowie ein praktischer 
Miele Saugroboter und ein schnit-
tiger Audi Q2. 
Die Zweckmäßigkeit von Gewinn-
sparlosen haben nicht nur Vertre-
ter und Mitglieder von Vereinen, 
sondern auch sehr viele Bankkun-
den erkannt: Spielen und Sparen, 
bis zu 100.000 Euro monatlich ge-
winnen und gleichzeitig noch et-
was Gutes tun. Zusätzlich zu den 
monatlichen Geldpreisen finden 
auch vierteljährliche Sonderaus-
losungen statt. Reizvoll ist auch, 
nicht irgendwann einmal zu ge-
winnen, sondern Monat für Monat 
einen Mindestgewinn von drei Eu-
ro bei zehn verschiedenen Los-
Endnummern zu erhalten. Der Teil 
der Lose, der nicht für die Lotterie, 
sondern als Sparanteil gilt, wird 
jährlich gutgeschrieben. So spart 
man neben attraktiven Gewinnen 
nebenbei auch eine ordentliche 
Summe an, die im Dezember aus-
gezahlt wird – passend um Weih-
nachtsgeschenke zu besorgen. 
Selbst Nichtkunden können bei 
der Budenheimer Volksbank Ge-
winnsparlose kaufen. 

Am 16. März beginnen die Tiefbauarbeiten in der Julius-Leber-
Straße. Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden durch die Ge-
meindewerke die Abwasserleitung, die Wasser- und Stromleitun-
gen einschließlich der Hausanschlüsse erneuert. Ebenfalls erfol-
gen durch die Mainzer Netze GmbH Arbeiten an der vorhandenen 
Gasleitung. Baustellen bringen neben Lärm- und Staubbelästi-
gungen auch Einschränkungen in der Zugänglichkeit der einzel-
nen Grundstücke. „Wir versuchen“, so Verwaltungsratsvorsitzen-
der und Bürgermeister Stephan Hinz, „die Unannehmlichkeiten so 
gering wie möglich zu halten. Wir bitten allerdings bereits heute 
um Verständnis, dass es bei allen Baumaßnahmen, sowohl der öf-
fentlichen Hand, aber auch im privaten Bereich, zu Belästigungen 
vielfältiger Art kommen kann.“ Als Fertigstellungstermin ist der 
Dezember 2020 geplant. (Foto: Gemeindewerke Budenheim)

Starke Frauen und 
„ Mama Superstar“ 
Budenheim. – Am kommenden 
Dienstag, 17. März, 19 Uhr, orga-
nisiert die Katholische Öffentliche 
Bücherei eine Frauen-Lesung im 
Margot-Försch-Haus. Es geht um 
„Mut, bedingungslose Liebe und 
kulturelle Vielfalt“, so der Unter-
titel des Buches „Mama Super-
star“, aus dem die Autorin Manik 
Chander vorlesen wird. In elf Frau-
enporträts berichtet sie über Hei-
mat verlassen, suchen und fin-
den. Chander, 1988 geboren und 
in Kelkheim aufgewachsen, arbei-
tet heute als Projektleitung für 
Programme für Geflüchtete an der 
Hochschule RheinMain. Für „Ma-
ma Superstar“ wurde sie im Jahr 
2019 mit dem Deutschen Integra-
tionspreis ausgezeichnet.  
Die Lesung wird unterstützt von 
der Budenheimer Volksbank Stif-
tung und dem Frauenbasar. Mo-
deriert wird der Abend von Mi-
chaela Paefgen-Laß. Eingeladen 
sind alle Frauen – über jede ge-
fühlte und erlebte Grenze von 
Muttersprache und Konfession 
hinweg. 
Der Eintritt ist frei, Spenden zu-
gunsten der Bücherei sind will-
kommen.

 
Erfolgreich werben mit einer Anzeige  

in der Heimat-Zeitung Budenheim!  
Unsere telefonische Anzeigenannahme 
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von 8 bis 16 Uhr und Freitag bis 12 Uhr 
unter Telefon: 06722/9966-0
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Zum Budenheimer Eck 
Jeden Mittwoch Burger Tag 
Budenheim. (al) – Viele kennen 
Andreas Kost bereits vom Kiosk 
am Rhein. Seit seiner im letzten 
August mit seiner Tochter Natalie 
zusammen neu eröffneten Locati-
on in der Binger Straße 11, „Zum 
Budenheimer Eck“ sind die bei-
den in aller Munde. Genauso wie 
seine leckeren Gerichte, welche 
sich auf der attraktiven Speisen-
karte finden. Gerichte der über-
wiegend deutschen Küche wer-
den jede Woche von Dienstag bis 
Freitag durch ein wechselndes 
Mittagsmenü ergänzt. Natürlich 
gibt es zu dieser Zeit auch a la 
carte. Für den Freitag typisch gibt 
es dann zusätzlich ein spezielles 
Fischgericht.  

Zur Speisenkarte zählen auch 
verschiedene Burger Variationen. 
Zirka 180 Gramm reines Rind-
fleisch bilden das Zentrum jeden 
Burgers, welche dann mit 
Pommes Frites serviert werden. 
Mit drei verschiedenen Soßen 
nach Wahl wie Barbecue-, Chilli- 
oder der hauseigenen Soße ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. 
Cheese Burger oder die rustikale 
Variante mit Bacon lassen da 
kaum noch Wünsche offen. Jeden 
Mittwoch gibt es diese Burger Ge-
richte zum Sonderpreis von acht 
Euro. Es empfiehlt sich, beson-
ders wenn man mit mehreren Per-
sonen dort diniert, zu reservieren. 

Andreas Kost serviert im „Budenheimer Eck“ einen der beliebtes-
ten Burger mit Cheese und Bacon.

Bulgarien-Vortrag 
Wilde Gebirge, Rosen und Meer 
Budenheim. – In der Reihe der 
Veranstaltungen der Katholischen 
Öffentlichen Bücherei Budenheim 
hält Renate Benitz am Donners-
tag, 26. März, um 19 Uhr im Mar-
got-Försch-Haus in der Gonsen-
heimer Straße 43 einen Lichtbil-
der-Vortrag über ihre Reise nach 
Bulgarien im vergangenen Jahr. 
Für eine Westeuropäerin gerät je-
de Reise nach Osteuropa zu einer 
Entdeckungsreise. Dies gilt in be-
sonderem Maß für Bulgarien, ei-
nem Land mit einer unglaublichen 
Vielfalt an Landschaften zwischen 
Hochgebirgen und dem Schwar-
zen Meer. In der Antike schufen 
die Thraker zur gleichen Zeit wie 
die Griechen bemerkenswerte 

Kunstschätze. Die bulgarisch-or-
thodoxe Kirche errichtete Klöster 
von größer Schönheit, in welchen 
sich Sprache, Sitten und Brauch-
tum während der langen Zeit un-
ter türkischer Herrschaft bewahr-
ten. Die Unabhängigkeit 1879, 
nach fast 400 Jahren osma-
nischer Herrschaft, brachte bis 
Anfang 1990 die verschiedensten 
Regierungsformen, Bündnispart-
ner und Ideologien an die Macht. 
Mit diesem vielschichtigem Erbe 
versuchen die Bulgaren nun die 
neue Zeit zu meistern.  
Alle Interessierten sind einge-
laden, Renate Benitz auf ihrer 
Reise durch dieses fremde euro-
päische Land zu begleiten.

Gebrauchtes kaufen oder verkaufen
mit Kleinanzeigen in der HZB,Tel.06722/996630,Fax 06722/996699
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Missionsessen für Malawi 
Am 22. März im Saal des Margot-Försch-Hauses 
Budenheim. – Der Missionskreis 
der katholischen Kirchengemein-
de lädt traditionell am fünften Fas-
tensonntag zu einem Essen für 
den guten Zweck ein. So auch am 
22. März: Los geht es um 11.30 
Uhr im Saal des Margot-Försch-
Hauses mit einigen Informationen 
zum diesjährigen Förderprojekt 
im afrikanischen Staat Malawi. 
Seit 2017 leistet der YOU ARE 
NOT ALONE e.V. – Hilfsorganisa-
tion für Malawi finanzielle und 
strategische Unterstützung von 
kleinen und mittleren Entwick-
lungsprojekten in Malawi, einem 
Land, das zu den ärmsten Volks-
wirtschaften der Welt zählt. 
Im letzten Jahr konnte mithilfe des 
Vereins eine Erste Hilfe-Station 
gebaut und in Betrieb genommen 
werden. Zudem konnte mit der Bil-
dung einer Mothergroup ein direk-
tes Bindeglied zwischen dem Ver-
ein und Frauen und Mädchen der 
Region geschaffen werden. Gera-

de wird der Bau eines Kindergar-
tens für AIDS-Waisen fertig-
gestellt, der noch im März eröffnet 
wird. Diese und viele weitere Pro-
jekte unterstützt der Verein im Sin-
ne der Hilfe zur Selbsthilfe. 
Damit diese wichtige Arbeit wei-
tergehen kann, möchte sich der 
Missionskreis engagieren und 
den Gewinn des diesjährigen Fas-
tenessens spenden. 
Bevor ein landestypisches Essen 
serviert wird, stellt die stellvertre-
tende Vorsitzende des Vereins, 
Farah Blümlein, die laufenden 
Projekte vor und berichtet vom ak-
tuellen Besuch in Malawi. 
Der Missionskreis freut sich wie-
der über viele Besucher. Um eine 
vorherige Anmeldung wird gebe-
ten: Telefonisch unter 5091, per 
E-Mail unter Michael.Mu-
ehl53@web.de. oder auf den Lis-
ten, die in der Dreifaltigkeitskirche 
ausliegen.
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Strom vom Dach 
Schonend für Umwelt und Geldbeutel 
Budenheim. – Photovoltaik (PV)-
Anlagen auf dem Dach machen 
Sinn. Der Ortsverband der Buden-
heimer GRÜNEN ist davon schon 
länger überzeugt, eigentlich sei 
dies auch der Gemeinderat. Nach 
einem Beschluss des Rates aus 
dem Jahr 2009 soll Budenheim bis 
2020 den Energie-Verbrauch der 
Privathaushalte zu 100 % selbst 
erzeugen. Seit diesem Beschluss 
ist aber nicht viel passiert. 
Nur 13 % des Stromverbrauchs 
werden derzeit in Budenheim 
selbst produziert. Das sei viel zu 
wenig, stellt Klaus Neuhaus bei 
der Begrüßung der rund 60 Besu-
cher fest, die zum Info-Abend 
„Strom vom Dach“ gekommen wa-
ren. Damit es endlich einen Fort-
schritt gibt, wollen die GRÜNEN 
auch die Bürger ansprechen und 
aufzeigen, wie mehr Strom von ih-
ren Dächern kommen kann. Zu-
nächst referierte Hermann Ober-
meyer von der Verbraucherzentra-
le in Mainz darüber, was man be-
denken muss, wenn man eine PV-
Anlage betreiben will. Dabei ging 
es unter anderem um die Leistung 
einer Anlage, den Anteil des Ei-
genverbrauchs, um Gleich- oder 
Wechselstrom, Stromspeicher und 
um die Ausrichtung der Sonnen-
Kollektoren. Kein einfaches The-
ma, das Publikum folgte trotzdem 
interessiert. Ein praktisches Bei-
spiel dafür, wie eine PV-Anlage be-
darfsgerecht ausgelegt werden 
kann, gab Frau Rudolph von der 
Firma Sonnenkönig in Nieder-
Olm. Sie gab technische Informa-
tionen und beantwortete die zahl-
reichen Fragen aus dem Publikum. 
Frau Rudolph hatte ein Rechen-
beispiel für den Betrieb einer 10 
KW-Anlage dabei. An diesem Bei-

spiel konnte sie vermitteln, dass es 
nicht nur ökologisch sondern auch 
finanziell Sinn macht, eine Photo-
voltaik-Anlage zu betreiben. Nach 
zehn Jahren wären durch Eigen-
verbrauch und Einnahmen die In-
vestitionskosten gedeckt, danach 
die Anlage Geld – und das noch 
cirka zehn bis 15 Jahre lang. 
Nach diesem Vorlauf an Informa-
tionen zur Technik, zu den Umwelt-
aspekten und der Wirtschaftlich-
keit von PV-Anlagen brachte Jörg 
Gräf, Vorstand der Budenheimer 
Gemeindewerke, sein Anliegen 
zum Thema ein. Er erklärt, dass 
die Gemeindewerke die vorhande-
nen finanziellen Mittel vorrangig für 
den Erhalt der Infrastruktur nutz-
ten. Um in Budenheim 100 % 
Strom selbst zu produzieren – also 
Energieautark zu werden – brau-
che es Investoren. Photovoltaik-
Anlagen seien für dieses Ziel ein 
wichtiger Baustein. Für PV-Anla-
gen seien öffentliche und viele pri-
vate Dächer nötig. Um Geld und 
Dächer zu bekommen regte er an, 
eine Energie-Genossenschaft zu 
gründen und stellte erste Über-
legungen dazu vor. Die Ziele der 
Genossenschaft: Nachhaltiger 
Ausbau der Energieversorgung in 
Budenheim durch erneuerbare 
Energien, nachhaltiger Klima-
schutz und Stärkung des Stand-
ortes Budenheim. 
Wer Interesse hat, bei der Grün-
dung der Energie-Genossenschaft 
mit dabei zu sein, kann sich an 
Jörg Gräf (Mobil 0172/1504475; 
Mail joerg.graef@budenheimer-
energiegenoss 
enschaft.de) oder Klaus Neuhaus 
(Mobil 0172–6101227; Mail: 
klaus.neuhaus@budenheimer-en 
ergiegenossenschaft. de) wenden. 

  (Foto: Magda Dewes)

Zum ökumenischen Weltgebetstag der Frauen am 6. 
März trafen sich viele Budenheimerinnen in der Marienkapelle der 
katholischen Dreifaltigkeitskirche. Im Blickpunkt standen in die-
sem Jahr die Sorgen und Nöte der Frauen des großen südlichen 
afrikanischen, einst reichen Landes Simbabwe (ehemals Rhode-
sien), um ihre Familien, um Arbeit und Leben, Bildung und Aner-
kennung. Das ökumenische Team um Pfarrerin Annette Ströhlein 
und Uschi Lebkücher hatte den Gottesdienst und die anschließen-
de Begegnung im Margot-Försch-Haus engagiert, liebevoll und 
gut vorbereitet. Es wurde in großer Solidarität gebetet, gesungen 
(mit Musikerin Merle Geigenmüller) und weiter gefeiert, landesüb-
lich köstlich gegessen und erzählt. Der Betrag der Kollekte von 
325 Euro wird an das WTG-Komitee zur Unterstützung dessen Pro-
jekte in Simbabwe überwiesen. (Foto: Ortlinde Küstner)

Ihre Mitteilungen für die Heimat-Zeitung Budenheim per E-Mail? 

Hier unsere E-Mail-Adresse: 

heimatzeitung@rheingau-echo.de
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Bühnenbild unter Kontrolle 
Budenheimer Volksbank Stiftung unterstützt Pank&Ratius – kleine bühne Budenheim e.V. 
Budenheim. – Acht überwiegend 
ausverkaufte Vorstellungen vor 
begeistertem Publikum aus Bu-
denheim und über die Ortsgren-
zen hinaus, das ist das Fazit von 
„Außer Kontrolle“, der Herbst-
komödie 2019 des Theatervereins 
Pank & Ratius – kleine bühne bu-
denheim e.V. Bei der Ausstattung 
half die Budenheimer Volksbank 
Stiftung. 
Ein britischer Politiker (Lars Kern), 
der sich mit der Sekretärin des 
Oppositionsführers (Simone 
Wienstein) zum außerehelichen 
Spaß in der Suite eines Luxusho-
tels einmietet. Eine Leiche im 
Fensterrahmen (Elisabetta Iozzel-
li Reinhart), offenbar erschlagen 
von einem defekten Schiebefens-
ter, das wie ein Fallbeil auf Köpfe 
und Nacken niederschmettert. Ein 
opferbereiter Sekretär (Robert 
Brand), ein wild gewordener Ehe-
mann (Thomas Hövelmann) und 
ein schmieriger Zimmerkellner 
(Dirk Horstmann). Das sind nur ei-
nige Figuren, die Ray Cooneys 
turbulente Türenkomödie „Außer 
Kontrolle“ zum Heidenspaß für 
Darsteller und Publikum machen. 
Es geht Schlag auf Schlag. Kaum 
ist eine Leiche unter den Teppich 
gekehrt, beziehungsweise im 
Schrank verschanzt, tritt auch 
schon der nächste Über-
raschungsgast über die Zimmer-
schwelle und bringt den konser-
vativen Minister Richard Wiley mit 
Sekretär George organisations-
technisch in höchste Bedrängnis. 
Die schwarzhumorige Farce atta-
ckiert das Publikum mit Pointen 
und absurden Situationen ohne 
Ende. Es geht um Korruption, Ver-
logenheit, Untreue und schamlo-
ses Zurechtbiegen von Wahrhei-
ten. Für britische Komödien-
schreiber ein gefundenes Fressen 
und Ray Cooney beweist sich hier 
als ein Meister seines Fachs. Be-
geisterte Kritiken, tosender Ap-
plaus, das Publikum vor lauter La-
chen ganz außer Rand und Band 
und ständig volles Haus. All das 
bescherte die Inszenierung „Au-
ßer Kontrolle“ (Regie: Guido Paef-
gen) dem Budenheimer Theater-
verein Pank & Ratius im vergan-
genen Winter. 

Hakt das Fenster, 
floppt der Witz 

Seit der Gründung von Pank & 
Ratius – kleine bühne budenheim 

e.V. im Frühjahr 
2005 gibt es kein 
Thema, das Vor-
stand und Mit-
glieder mehr be-
schäftigt und er-
hitzt, als die 
Stückauswahl. 
Mit schöner Re-
gelmäßigkeit 
klopft sie an, 
kurz nach Weih-
nachten, kaum 
ist die eben noch 
laufende Komö-
die abgespielt. 
Das „nächste“ 
Stück wird die 
Darsteller mehr 
als ein dreivier-
tel Jahr durch ih-
re Freizeit be-
gleiten – und, 
mit Text lernen 
und wöchentlicher Probearbeit bis 
zu Premiere herausfordern. 
Eine Inszenierung soll allen auf 
und hinter der Bühne Spaß ma-
chen, den Funken einer anfäng-
lichen Begeisterung zum Brennen 
bringen. Gelingt das, stehen die 
Chancen gut, dass das Feuer ab 
der Premiere im November auf 
das Publikum überspringt. 
Das „richtige“ Stück bereitet den 
Weg, es lässt sich außerdem mit 
dem vorhandenen Personal be-
setzen und mit den vorhandenen 
Mitteln szenisch umsetzen. 
Während bei ersterem die 
Schwierigkeiten überschaubar, 
weil gut zu steuern sind, sind Büh-
nenbild und Ausstattung aller-
dings die Knackpunkte jeder 
Stückfindung. Beides muss mach-
bar und bezahlbar sein und egal 
wie das Budget ausfällt, immer 
auch dem Auge was zu bieten ha-
ben. „Unsere Aufgabe ist heraus-
zufinden, wie wir die Vorgaben der 
Autoren an unsere räumlichen wie 
finanziellen Verhältnisse anpas-
sen und zudem um eigene Ideen 
erweitern können. Manchmal ha-
ben Bühnenbilder aber gewaltige 
Tücken, die wir keinesfalls umge-
hen können, weil dann die Ge-
schichte nicht mehr funktioniert. 
Und das ist der Moment, in dem 
wir die Taschenrechner zücken 
und uns schlimmstenfalls auch 
von einer Komödie, die wir gerne 
spielen möchten, verabschieden 
müssen“, erklärt die Vorsitzende 
Michaela Paefgen-Laß. 

Das Ensemble des Budenheimer Theatervereins.  
  (Foto: Pank & Ratius – kleine Bühne budenheim e.V. / Holger Reinhart)

Die Bühne neu, 
das Ensemble auf Trab 

Grundsätzlich setzt der Theater-
verein alles daran, Materialen aus 
den Bühnenbildern der vorher-
gegangenen Jahre zu recyceln 
und umzufunktionieren. Bei „Au-
ßer Kontrolle“ brauchte der Verein 
aber unbedingt dieses besondere 
Schiebefenster, das auf Stichwort 
herunter kracht, einen beidseitig 
begehbaren Kleiderschrank und 
die Illusion, dass sich die eine Tür 
in einen langen Hotelkorridor öff-
net, der vom Publikum einge-
sehen werden kann. Unverzicht-
bar für die Situationskomik ist 
auch der von außen zugängliche 
Balkon, der sich über die gesam-
ten Rückwand der luxuriösen 
Suite im Hintergrund erstreckt. 
Dass das Publikum hinter dem 
Fenster nicht eine blanke Wand, 
sondern die Londoner Stadtkrone 
sehen sollte, war ebenfalls unum-
gänglich. 
Was tun? Mit dem Zuschuss der 
Budenheimer Volksbank Stiftung 
konnte der Theaterverein für die 
entscheidenden Teile des Büh-
nenbildes neue Materialen ein-
kaufen, die Fenster und den Klei-
derschrank als geräumigen Eck-
schrank mit Platz für bis zu drei 
Darsteller verwirklichen. 
Die Holzwerkstätte König half alle 
alten und neuen Bauteile zu einer 
stabilen Kulisse zu verarbeiten, 
die viele Endproben und acht Vor-
stellungen – in deren Verlauf nicht 

zimperlich mit dem Inventar um-
gegangen wird – problemlos aus-
halten würde. Außerdem konnte 
der alte Tanzboden als Bühnen-
untergrund gegen einen neuen 
flächendeckenden, geräusch-
armen Teppich ausgetauscht wer-
den. Besonderes Highlight: Hinter 
den Fenstern erstreckte sich Lon-
don mit St. Pauls Cathedral, Big 
Ben und London Eye als riesiges 
Gemälde, angefertigt von Thea-
termalern des Mainzer Staats-
theaters. Pünktlich zur Premiere 
war auf der Bühne des Theater-
saals also eine edle Londoner Ho-
telsuite entstanden. 
„Ohne die Unterstützung der Stif-
tung hätten wir bei der gesamten 
Ausstattung enorme Abstriche 
machen müssen. Als Theaterver-
ein sind wir Jahr für Jahr aufs 
Neue herausgefordert. Es gilt das 
Niveau zu halten und uns darauf 
immer noch ein bisschen weiter 
zu entwickeln. Inszenatorisch und 
auch schauspielerisch. Beson-
ders gefreut hat uns deshalb, 
dass wir mit dem Zuschuss noch 
einen Workshop zum Thema Im-
provisation und Körperarbeit fi-
nanzieren konnten“, so Michaela 
Paefgen-Laß. 
Zuverlässig zum Jahreswechsel 
hat das Murmeltier den Vorstand 
gegrüßt und an die Arbeit ge-
schickt. Die Suche nach einer 
neuen Komödie, die wieder he-
rausfordert, begeistert und über-
rascht, läuft. Premiere wird im No-
vember sein. 



Appell von Bürgermeister Stephan Hinz 
„Es muss nicht erst was passieren“, sagen viele Budenheimer 
Liebe Budenheimer Bürgerinnen 
und Bürger,  
leider wird in Budenheim mit dem 
Auto zu schnell gefahren. Beson-
ders betroffen davon sind die ver-
kehrsberuhigten Zonen (soge-
nannte „Spielstraßen“) und die 
Bereiche der 30 km/h Zonen. Trotz 
Proteste vieler Budenheimer Bür-
gerinnen und Bürger gegen „rück-
sichtslose Raserei“ ist keine Bes-
serung eingetreten. Dies ver-
anlasst mich dazu, Sie über die 
aktuelle Verkehrslage in Buden-
heim genauer zu informieren. 
In Budenheim gilt, bis auf die Bin-
ger Straße, ein allgemeines Tem-
polimit von 30 km/h. In den aus-
gewiesenen Spielstraßen gilt 
Schrittgeschwindigkeit, das heißt 
maximal sieben km/h.  
Nach Auswertung der Geschwin-
digkeitstafel ist festzustellen, dass 
besonders in den frühen Morgen-
stunden mit einer erhöhten Ge-
schwindigkeit durch Budenheim 
gefahren wird. Da zu dieser Uhr-
zeit vermehrt Schul- und Kinder-
gartenkinder auf unseren Straßen 

unterwegs sind, ist in verkehrs-
beruhigten Zonen eine besondere 
Vorsicht geboten, es könnte jeder-
zeit ein Kind auf die Straße laufen. 
Da mir das Wohl der Budenheimer 
Bürgerinnen und Bürger sowie 
deren Kindern am Herzen liegt, 
führe ich Ihnen die allgemeinen 
Regelungen für die verkehrsberu-
higte Zone nochmals auf.  

Auf blauem Grund sind ein Er-
wachsener und ein Ball spielen-
des Kind zu sehen sowie ein Auto 
und ein Haus. Eigentlich sollte die-
ses Schild schon Hinweis genug 
sein. 
Was diese verkehrsberuhigte Zo-
ne für den Einzelnen bedeutet, ist 

jedoch nicht jedem Verkehrsteil-
nehmer klar. Laut der Straßenver-
kehrsordnung dienen verkehrs-
beruhigte Zonen dazu, dort das 
Unfallrisiko zu minimieren. In die-
sen Straßenabschnitten haben 
Kinder und Erwachsene, die zu 
Fuß unterwegs sind, Vorrang. Alle 
anderen Verkehrsteilnehmer (Au-
tos, Motorräder, Fahrräder etc.) 
müssen auf sie besondere Rück-
sicht nehmen.  
Zuallererst gilt es, die Fahr-
geschwindigkeit auf Schritt-
geschwindigkeit zu reduzieren. 
Gemäß der Rechtsprechung sind 
das vier bis sieben km/h. Diese 
Geschwindigkeit wird bei einem 
normalen Tacho im Auto nicht an-
gezeigt. Sobald sich die Tachona-
del bewegt, fährt man in der ver-
kehrsberuhigten Zone also fast 
immer zu schnell. Automobilklubs 
legen nahe, das Fahrzeug im ers-
ten Gang ohne Gas rollen zu las-
sen. Wer der Auffassung ist, mit 
langsamen Fahren (bis zu 30 
Km/h) wäre es getan, der irrt sich. 
Das Bußgeld bei einer Tempo-
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überschreitung in dieser Zone 
kann 75 Euro kosten und einen 
Punkt im Flensburger Zentral-
register einbringen. Die Pflicht 
zum Schritttempo in den ver-
kehrsberuhigten Zonen gilt auch 
für Fahrradfahrer. Sie haben sich 
gleichermaßen an die dort gelten-
den Vorschriften zu halten, denn 
in Spielstraßen sollen Kinder nach 
Herzenslust toben, Fußgänger 
die Straße in ihrer gesamten Brei-
te nutzen können, ohne durch Au-
to-, Motorrad- oder Fahrradfahrer 
gefährdet zu werden.  
Alle Verkehrsteilnehmer müssen 
jederzeit rechtzeitig bremsen, an-
halten und warten können. Gege-
benenfalls muss ein Fahrzeug so 
lange stehen bleiben, bis ein im 
Spiel vertieftes Kind ihn wahr-
genommen hat und die Fahrt frei-
macht. 
Mein Appell an Sie: Ich möchte 
Sie ausdrücklich zu einer rück-
sichtsvolleren Teilnahme am Stra-
ßenverkehr auffordern, bitte be-
achten Sie die Geschwindigkeits-
begrenzungen sowie die Regeln 
der Straßenverkehrsordnung und 
denken Sie immer daran: „Es 
könnte auch Dein Kind sein“. 
  Ihr Bürgermeister

Ärztliche Bereitschaftspraxen 
In Notsituationen, falls der Haus-
arzt oder andere behandelnde 
Ärzte nicht erreichbar sind: 
St. Vincenz und Elisabeth Hospi-
tal, An der Goldgrube 11, 55131 
Mainz, Telefon: 116 117 (ohne Vor-
wahl, kostenfrei) Öffnungszeiten: 
Mo. 19 Uhr bis Di. 7 Uhr, Di. 19 Uhr 
bis Mi. 7 Uhr, Mi. 14 Uhr bis Do. 7 
Uhr, Do. 19 Uhr bis Fr. 7 Uhr. Fr. 16 
Uhr bis Mo. 7 Uhr. Samstags und 
sonntags durchgängig. Feiertage: 
Vom Vorabend des feiertags, 18 
Uhr, bis zum Folgewerktag, 7 Uhr. 
Nacht-, Sonntags- 
und Feiertagsdienste der 
Mainzer Krankenhäuser 
Für die stationäre Aufnahme und 
die ambulante Notfallversorgung 
sind an allen Tagen dienstbereit: 
Universitätsmedizin der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz  
Langenbeckstraße 1,  
55131 Mainz,  

Tel.: 06131/17-0,  
www.klinik.uni-mainz.de 
St. Vincenz und Elisabeth  
Hospital  
An der Goldgrube 11,  
55131 Mainz  
Tel. 06131/575-0,  
Fax: 06131/575-1117, 
www.katholisches-klinikum-mz.de 
 
Notarzt, Rettungsdienst, 
Krankentransporte 
können über die Tel.-Nr. 
06131/19222 angefordert wer-
den. 
 
Notdienst-Regelung 
der Mainzer Kinderärzte 
mittwochs, an Wochenenden 
sowie an Feiertagen 
Dienstbereit sind: 
Am Samstag, 14. und Sonntag, 
15. März 2020: 
Drs. Homann/Schmitt, Christofs-
straße 2, Mainz, Telefon 

06131/232421; 
Am Mittwoch, 18. März 2020: 
Dr. Schneider, Alfred-Nobel-Stra-
ße 7 a, Mainz-Gonsenheim, Tele-
fon 06131/470980. 
Die Anschriften der Notdienst 
versehenden Kinderärzte kön-
nen auch über den Anrufbeant-
worter des eigenen Kinderarztes 
beziehungsweise die der ande-
ren praktizierenden Kinderärzte 
in Erfahrung gebracht werden. 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Zu erfragen über: Ärztliche Not-
falldienstzentrale Ingelheim, Te-
lefon 06132/19292. Der für drin-
gende Fälle eingerichtete Wo-
chenend-Notfalldienst beginnt 
am Samstag um 8 Uhr und endet 
am Montag um 8 Uhr. An Feierta-
gen wird analog verfahren. Die 
dienstbereiten Zahnärzte haben 
an diesen Tagen folgende feste 
Sprechstunden eingerichtet: 10 

bis 11 Uhr und 16 bis 17 Uhr. Es 
wird gebeten, den Notfalldienst 
möglichst während dieser 
Sprechstunden unter Vorlage der 
Krankenversichertenkarte (KVK) 
in Anspruch zu nehmen. 
 
Apotheken-Notdienst 
Diensthabende Apotheken kön-
nen tagesaktuell per Telefon er-
fragt werden. 
In Budenheim sind die Ansagen 
über das Festnetz mit der Tel.-Nr. 
01805–258825– + Postleitzahl, 
also 01805–258825–55257, ab-
zufragen. Bei der Nachfrage über 
das Mobilfunknetz muss die 
Nummer 180–5–258825–55257 
verwendet werden. 
 
Giftnotruf Mainz 
Telefon 06131/19240 
  (Angaben ohne Gewähr)
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Ihre sportbegeisterten Kinder können Eltern seit gut ei-
ner Woche beim Handballcamp „HaBaCa“ der Sportfreunde Bu-
denheim anmelden – das Highlight für alle Kids der Jahrgänge 
2008 bis 2013 in der ersten Sommerferienwoche (6. bis 10. Juli). 
Nicht nur Handballer oder Vereinsmitglieder – sondern alle sind 
herzlich willkommen, die Spaß an Sport, Spiel, Bewegung, Aben-
teuer und Gemeinschaft haben.Von den insgesamt 120 Plätzen 
waren nach wenigen Tagen schon 60 weg, sodass sich interessier-
te Eltern mit der Anmeldung ihrer Kinder nicht zu viel Zeit lassen 
sollten. Das Anmeldeformular haben die Sportfreunde Buden-
heim auf ihrer Homepage http://www.sportfreunde-handball.deals 
PDF hinterlegt. (Archivfoto vom HaBaCa 2019: Sportfreunde Bu-
denheim / Ingo Fischer)

Informationen über Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
CDU Budenheim hatte MdL Gordon Schnieder als Referent eingeladen 
Budenheim. – In der vergange-
nen Woche hatten CDU Ortsver-
band und Gemeinderatsfraktion 
zu einer Informationsveranstal-
tung zum Thema „Straßenaus-
baubeiträge abschaffen“ einge-
laden. Das Thema, als ein zentra-
les Thema im anstehenden Land-
tagswahlkampf, beschäftigt die 
CDU auf Landes- und Ortsebene 
nun seit fast zwei Jahren. Seither 
wurden Gesetzesentwürfe vor-
gelegt, die eine Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge auf der 
einen, und den Erhalt der kom-
munalen Selbstverwaltung auf der 
anderen Seite unter einen Hut 
bringen sollen. Über diesen Ge-
setzesentwurf informierte der ein-
geladene Referent Gordon 
Schnieder MdL, Vorsitzender der 
Kommunalpolitischen Vereini-
gung Rheinland-Pfalz. 
Schnieder stellte dar, was der 
CDU-Gesetzesentwurf vorsieht 
und wie die CDU dies finanzieren 
möchte. Der Gesetzesentwurf 
sieht vor, dass die bisher von An-
liegern getragenen Kosten für 
Straßenausbaumaßnahmen 
komplett aus dem Landeshaus-
halt getragen werden. Da die ge-
samte Bevölkerung von sanierten 
Straßen profitiere, sollten auch al-
le gleichermaßen – im Rahmen 
ihrer finanziellen Möglichkeiten – 
dafür aufkommen. Sowohl Grund-
stücksbesitzer, als auch Mieter. 
Ein Punkt, der weder bei der Erhe-
bung von Einmalbeiträgen, noch 
von wiederkehrenden Beiträgen 
berücksichtigt werde. Demnach 
sei eine steuerfinanzierte und 
über den Landeshaushalt gede-
ckelte Straßensanierung der rich-
tige Weg, weil in diesen Topf alle 
einzahlen, nach Einkommen ge-
staffelt. Härtefälle blieben so aus. 
Aus Erfahrungswerten anderer 
Bundesländer werde auch deut-
lich, dass die von der CDU Rhein-
land-Pfalz anvisierten 75 bis 90 
Millionen Euro pro Jahr realistisch 
sind. „In Bayern haben wir eine 
Größenordnung von bis zu 150 
Millionen pro Jahr. Rheinland-
Pfalz ist halb so groß, so dass die 
Hälfte auch ausreichen sollte“, be-
tonte Schnieder. Andere Beträge, 
Interessensvertretern würden von 
Kosten bis 500 Millionen Euro pro 
Jahr sprechen, seien nachweis-
lich haltlos. Unterstützt werde die-
se These durch Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes, die die 
Zahlen für Straßenaufwendungen 

(allerdings inklusive Erschlie-
ßungskosten) seit 1991 erheben. 
In allen erhobenen Jahren hätte 
die von der CDU anvisierte Sum-
me ausgereicht. Diese Mittel sei-
en im Landeshaushalt vorhanden, 
würden aber von der Landes-
regierung zurückgestellt. Auf Kos-
ten der Steuerzahler.  
Auch die Sorge vor einem Stra-
ßenausbau-Stau sei unbegrün-
det: Im Verfahren ändere sich 
nichts. Wie bislang stelle die Ge-
meinde Anträge beim zuständige 
Ministerium zur Unterstützung 
aus dem so genannten Investiti-
onsstock des Landes. Nur, dass 
die Kassen künftig besser gefüllt 
seinen. Da für die Gemeinden die 
Kosten gleich blieben, sei auch 
nicht damit zu rechnen, dass nun 
Gemeinden mehr Straßen sanie-
ren wollen, als bislang. „Die Kom-
munen haben ja nicht mehr Geld, 
weil das Land die Kosten der Bür-
gerinnen und Bürger übernimmt“, 
stellte der CDU Ortsvorsitzende 
Kai Hoffmann klar. Auch Schnie-
der erklärte, dass man die beste-
henden Strukturen nutzen könne. 
Die Vertreter der CDU Budenheim 
pflichteten Schnieder bei. Gerade 
bei der Diskussion um den neuen 
Gesetzesentwurf der Landes-
regierung, der bis 2024 eine Aus-
setzung der Einmalbeiträge hin zu 
einer verpflichteten Einführung 
der „wiederkehrenden Beiträge“ 
vorsehe, äußerte sich die CDU 
Budenheim: „Es ist nicht fairer, 
wenn man statt 15.000 Euro ein-
malig, 300 Euro und mehr pro 
Jahr über 50 Jahre bezahlt. Auch 
nicht 50 Euro im Jahr sind fairer. 
Fair ist die Abschaffung der Bei-
träge, weil das Geld da ist“, beton-
te Hoffmann. „Ich habe noch kein 
schlüssiges Argument gehört, 
was gegen eine Abschaffung der 
Beiträge spricht“, führte Hoffmann 
weiter aus. Dass der Gesetzes-
entwurf nun im Eiltempo durchge-
drückt werden soll – nämlich in-
nerhalb von drei Plenartagen – 
habe auch einen Hintergrund: 
„Der FDP-Landesverband hat 
sich im Jahr 2018 deutlich für die 
Abschaffung der Beiträge aus-
gesprochen. Die Landtagsfraktion 
handelt nun entgegen dieses Par-
teitagsbeschlusses. Und Anfang 
April 2020 ist der FDP-Landes-
parteitag. Bis dahin muss das 
Thema vom Tisch sein. Deswegen 
drückt man das aktuell durch. 
Noch nie wurde über ein Gesetz 

  (Foto: CDU Budenheim)

so schnell entschieden“, erklärte 
Schnieder das Vorgehen der Lan-
desregierung und der beteiligten 
Fraktionen. 
Im Anschluss an den interessan-
ten Vortrag begann eine angereg-
te Diskussion mit den knapp 80 
Anwesenden. Dabei waren auch 
aktuelle Beispiele aus Budenheim 
Thema, wie der Ausbau der Juli-
us-Leber-Straße oder anstehen-
de Projekte. Auch hier habe sich 
Schnieder als Fachmann erwie-

sen: „Der Gemeinde bleibt laut 
Landesgesetz gar keine andere 
Möglichkeit, als Beiträge zu erhe-
ben. Dazu ist sie verpflichtet“. Die 
im Gemeinderat vertretenen Par-
teien müssten sich an geltendes 
Recht halten. Und als einzige 
Fraktion versuche die CDU dies 
so zu verändern, dass dauerhaft 
die Bürgerinnen und Bürger von 
Straßenausbaubeiträgen entlas-
tet werden.  



Die Halle in der Binger Straße 
bleibt wegen Reparaturarbeiten 
vom 16. bis zum 18. März ge-
schlossen. 
Unser neues Kursprogramm für 
das II. Quartal 2020 ist fertig, wel-
ches wir hiermit kurz vorstellen 
möchten:  Power Yoga,  Faszien 
Training,  Fayo,  Athletik Training, 
Zumba und Zumba Gold,  Zumba 
Kids und  Parkour ab 12 Jahren. 
Weitere Infos zu den Kursen finden 
Sie auf unserer Internetseite www.
tgm-budenheim.de. Bei Fragen 
melden Sie sich bitte bei Bahar 
Schütte, Tel.: 06139/962320 oder 
senden Sie eine Mail an: ba-
har.schuette@tgm-budenheim.de. 
Die online-Anmeldung ist ab 16. 
März ab 7 Uhr möglich. 
Helferaufruf Außenanlagen 
Liebe TGM'ler, 
es geht weiter und Ihr könnt dabei 
sein! Unser Großprojekt 'Neue 
Heimat für die TGM ' wird in die-
sem Jahr zum Abschluss kommen 
und wir haben uns ja dafür ent-
schieden Maßnahmen in Eigen-
leistung durch zu führen. Hier-
durch können wir Kosten sparen, 

Carnevalclub
Budenheim 1925 e.V.

Aktiven/Mitglieder Abend 
Am Mittwoch,18. März findet der 
nächste Aktiven/Mitglieder Abend 
um 20 Uhr im Gasthaus „Zum gol-
denen Ritter“ statt. Wir bitten, um 
zahlreiches Erscheinen. 
Herzlich willkommen sind alle Mit-
glieder des CCB.

Deutsch-Französische
Gesellschaft
Budenheim e.V.
Club Eaubonne

Die Deutsch-Französische Ge-
sellschaft Budenheim e.V. -Club 
Eaubonne- trifft sich zu ihrem mo-
natlichen TABLE RONDE in der 
Gaststätte „Zur guten Quelle“, 
Binger Straße 83, in Budenheim 
am Donnerstag, 19. März, ab 19 
Uhr.  
Alle Frankophilen von nah und 
fern sind herzlich willkommen. 
 
Einladung zur ordentlichen Mit-
gliederversammlung am 2. April 
um 19 Uhr im Bürgerhaus, Kleiner 
Saal, An der Waldsporthalle, 
55257 Budenheim. Als Tagesord-
nung ist vorgesehen: 1. Begrü-
ßung, 2. Bericht des geschäfts-
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halten die finanzielle Belastung im 
geplanten Rahmen und können 
gemeinsam für unser Projekt ei-
nen Beitrag leisten.In unserer Ver-
antwortung liegen die Außenanla-
gen, die Bauendreinigung und der 
finale Umzug. Somit wird dies nicht 
der letzte Aufruf zu diesem Thema 
sein. 
Der Instandhaltungsausschuss 
hat bereits über den Jahreswech-
sel den 1. Bauabschnitt projektiert 
und Ihr habt sicherlich das Ergeb-
nis gesehen oder durftet sogar die-
ses schon nutzen. Nun soll es wei-
ter gehen, der 2. Bauabschnitt im 
Bereich Außenanlagen steht an.  
Was möchten wir hier angehen?  
Es wird die Entwässerungsrinne 
gesetzt, die Fahrradständer beto-
niert, das Splittbett hergestellt und 
Teilflächen gepflastert. Hierfür be-
nötigen wir die tatkräftige Unter-
stützung unserer Mitglieder- also 
von Euch! 
Das sind die aktuell geplanten Ar-
beitseinsätze: 24. April, 'kleine' Be-
setzung + zwei zusätzliche Helfer; 
25. April, 'kleine' Besetzung + zwei 
zusätzliche Helfer; 8. Mai, 'kleine' 
Besetzung + zwei zusätzliche Hel-
fer; 9. Mai, Großeinsatz mit TGM 
Helfern + ca. zehn zusätzliche Hel-
fer. 
Solltet Ihr also Lust und Zeit haben 

Euch körperlich zu betätigen und 
abends zu sehen was wir gemein-
sam vollbracht haben, dann schaut 
in Euren Kalender und sagt uns 
Bescheid.  
Für Rückfragen und eure Rück-
meldungen stehen wir Euch gerne 
unter der Mail instandhal-
tung@tgm-budenheim.de zur Ver-
fügung. Vielen lieben Dank.

führenden Vorstandes, 3. Bericht 
des Schatzmeisters, 4. Bericht der 
Rechnungsprüfer, 5. Entlastung 
des Vorstandes, 6. Wahl des 
Wahlleiters, 7. Wahlen: 7.1 . Wahl 
der Präsidentin/des Präsidenten, 
7.2. Wahl der Vize-Präsidentin/
des Vize-Präsidenten, 7.3. Wahl 
der Schriftführerin/des Schriftfüh-
rers, 7.4. Wahl der Kassiererin/
des Kassierers, 7.5. Wahl der Bei-
sitzer, 8. Anträge, 9. Satzungs-
änderung, 10. Verschiedenes. 
Anträge sind gemäß § 6 Abs. 11 
der Satzung spätestens zwei Wo-
chen vor der Mitgliederversamm-
lung beim geschäftsführenden 
Vorstand einzureichen.  
Wir freuen uns auf eine rege Be-
teiligung.

Bodo Bach präsentiert „ Das Guteste aus 20 Jahren“ 
Auftritt im Rahmen der Jubiläumstour 2020 am 14. Mai im Bürgerhaus Budenheim 
Budenheim. – Seit zwei Jahr-
zehnten ist Bodo Bach auf Welt-
tournee durch Deutschland, und 
das Showgeschäft fordert mit 
den Jahren seinen Tribut. Jeden 
Abend das Hotelzimmer zer-
trümmern, das geht allmählich 
auf den Rücken. Am 14. Mai prä-
sentiert er „Das Guteste aus 20 
Jahren – Die Jubiläumstour 
2020“ im Bürgerhaus Buden-
heim (Einlass 18.30 Uhr – Be-
ginn 19.30 Uhr). 
Da kommt man irgendwann ins 
Grübeln. Wie soll es jetzt weiter 
gehen mit Hessens beliebtestem 
Humorbotschafter? Zu jung für 
den Ruhestand, zu alt für Stan-
dUp-Comedy – da bleibt nur 
eins: Ab sofort macht Bodo Ruhe 
StandUp-Comedy.  
Bodo Bach nimmt seine Zuhörer 
mit auf eine verrückte Vergnü-
gungsreise durch seine acht 
Bühnenprogramme und präsen-

tiert das Beste aus 20 Jahren ... 
oder zumindest das bisschen, 
das er sich davon noch merken 
konnte. 
Seine Fans dürfen sich auf zwei 
Stunden prall gefüllt mit gara-
gengepflegten Gebraucht-Gags 
und natürlich den schönsten 
Bach- und Lachgeschichten sei-
ner Karriere freuen. Bodo ist äl-
ter geworden, vernünftiger aber 
nicht unbedingt. Auch auf seine 
alten Tage hat er nicht mehr alle 
Schnabeltassen im Schrank, 
aber er lernt immer noch gern 
dazu. Zum Beispiel weiß er jetzt: 
Ein „Seniorenstift“ ist kein Kugel-
schreiber für alte Leute. Irgend-
wie ist es also auch ein Bildungs-
programm. 
Bodo mistet sein Oberstübchen 
aus und stellt dabei fest: Blöd-
sinn wird nicht blöder, sondern 
sinniger. Einen ganzen Abend 
lang hebt er einen Sprachschatz 

Bodo Bach kommt am 14. Mai 
nach Budenheim.

nach dem anderen und erzählt 
noch einmal „Das Guteste aus 
20 Jahren“.  
Also Budenheim: Bodo Bach 
geht noch einmal auf Tournee, 
oder, wer weiß, vielleicht lässt er 
sich auch tragen ... Jedenfalls 
sucht er dafür noch jede Menge 
applausbegabte und lachkundi-
ge Zuschauer. Möglichst aus der 
Region. Wegen der Umwelt. 
Für diese spezielle Jubiläums-
Tournee setzt der Künstler zum 
ersten Mal auch auf eine sensa-
tionell aufwendige Bühnentech-
nik. Bodo kommt neuerdings nur 
noch mit Treppenlift auf die Büh-
ne. Auch an atemberaubenden 
Spezialeffekten wurde nicht ge-
spart. Am Anfang geht das Büh-
nenlicht an und am Ende geht es 
sogar wieder aus. Ja, man kriegt 
was geboten fürs Geld! 
Eintrittskarten erhalten Interes-
sierte im Vorverkauf bei Lotto am 

Eck in Budenheim, Media Markt 
Mainz und allen bekannten Vor-
verkaufsstellen sowie online un-
ter www.mach-4.de. 



Evangelische 
Kirchengemeinde 

Samstag, 14.03.2020 
15.00 Uhr Kindergottesdienst, The-
ma: Die Hochzeit von Kana 
Sonntag, 15.03.2020 
10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin 
Ulla Klotzki) 
Dienstag, 17.03.2020 
17.00 – 18.00 Uhr Konfirmanden-
unterricht  
18.00 – 20.00 Uhr Teenkreis  
Mittwoch, 18.03.2020 
19.45 – 20.45 Uhr Kleine Kantorei 
Chorprobe 
Donnerstag, 19.03.2020 
17.00 – 17.45 Uhr Kinderchor  
Freitag, 20.03.2020 
11.00 – 11.30 Uhr Kinderstunde  
Öffnungszeiten 
Dienstag, 14.00 - 17.00 Uhr, Mitt-
woch, 9.00 - 12.00 Uhr,  

Katholische 
Pfarrgemeinde 

Freitag, 13.03.2020 
      18:00 Uhr  Rosenkranzandacht 

Samstag, 14.03.2020 
10:30 Uhr  Kindersachenbasar, Mar-
got-Försch-Haus  
      14:00 Uhr  Taufe Alessio Accardi 
18:30 Uhr  Vorabendgottesdienst 
Sonntag, 15.03.2020 
10:00 Uhr  Familiengottesdienst 
      17:00 Uhr  Kreuzwegandacht 
Dienstag, 17.03.2020 
19:00 Uhr  Lesung KÖB, Margot-
Försch-Haus  
Mittwoch, 18.03.2020 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung 
      18:30 Uhr  Heilige Messe 
Freitag, 20.03.2020 
10:30 Uhr  Requiem Norbert Berg  
Tägl. Heilige Messe (im trid. Ritus) 
um 7.30 Uhr (Prof. May) 
Büroöffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag von 9.00 
Uhr bis 12.00 Uhr. 
Pfarrbüro St. Pankratius, Gonsenhei-
mer Straße 43, Telefonnummer 2129. 
Ihr Anliegen können Sie jederzeit auf 

dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Öffnungszeiten kath. öffentliche 
Bücherei Budenheim 
Jeden 4. Donnerstag im Monat, ab 
18:00 Uhr Büchereitreff  
Sonntag von 10:00 bis 11:30 Uhr und 
Mittwoch von 16:30 bis 17:30 Uhr 
Buchausleihe. 
Eine-Welt-Laden 
Der Eine-Welt- Laden ist samstags 
von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr und 
sonntags von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
geöffnet. Das Verkaufsteam freut sich 
auf Ihren Besuch. 
Kirchenchor  
Der Kirchenchor probt regelmäßig 
montags um 19:30 Uhr im Margot-
Försch-Haus und freut sich jederzeit 
über neue Sängerinnen und Sänger.

Donnerstag, 15.00 - 18.00 Uhr, Frei-
tag, 9.00 - 12.00 Uhr. 
Ev. Gemeindebüro, Jahnstraße 2, 
Tel.-Nr. 368

Schon verloren 

Martin May geht in seinen Zei-
len auf einen Leserbrief ein, in 
dem die Schreiber sich für eine 
konstruktive Eingemeindung 
Budenheims ausgesprochen 
hatten. 
 
In Ihrem Leserbrief vom 6. Fe-
bruar fordern Anke und Tho-
mas Mader eine konstruktive 
Gestaltung der Eingemein-
dung Budenheims. Hierzu 
lässt sich feststellen – wer vor 
der zweiten Verwaltungs-
reform des Landes Rheinland-
Pfalz in die Knie geht, hat 
schon verloren. 
Nicht umsonst haben wir vor 
einigen Jahren gegen eine 
drohende Zwangsfusion ge-
kämpft. Den Status einer ver-
bandsfreien Gemeinde sollten 
und werden wir auf jeden Fall 
behalten, egal was man in der 
Landesregierung beschließt. 
Dies sieht die Mehrheit der Bu-
denheimer Bürger ganz ge-
nauso. Gegebenenfalls wer-
den wir erneut für die Selbst-

Des Guten zu viel 

Martin May appelliert an die 
Mitarbeiter des Budenheimer 
Ordnungsamtes, ihren Auf-
gaben mit Augenmaß und Fin-
gerspitzengefühl nachzuge-
hen. 
 
Wir Alle sind für Recht und 
Ordnung in unserer Gemein-
de. Wer bspw. sein Fahrzeug 
im Halteverbot parkt, muss 
zähneknirschend hinnehmen, 
wenn er sodann durch das Bu-
deneimer Ordnungsamt ein 
„Knöllchen“ bekommt, auch 
wenn diese Sanktion von Fall 
zu Fall nicht immer nachvoll-
ziehbar ist, oder aus eigener 
Sicht gerechtfertigt erscheint. 

Für ein geregeltes Zusam-
menleben in einer Gesell-
schaft sind Regeln und Geset-
ze und die Kontrolle der Ein-
haltung derselben jedoch eine 
notwendige Grundlage. 
Trotzdem sollte es aber nicht 
so sein, dass Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes den Bürgern 
regelrecht „hinterherschnüf-
feln“. Dies ist mir in den letzten 
drei Jahren zwei Mal passiert. 
Auf meinem privaten Grund-
stück habe ich einen Anhän-
ger abgestellt. Die in dem Fall 
aus meiner Sicht etwas über-
eifrigen Bediensteten des Ord-
nungsamtes betraten dieses 
private Grundstück, um fest-
stellen zu können, ob der An-
hänger noch über eine gültige 
TÜV-Plakette verfügt. 
Bei der jüngsten Überprüfung 
wurde durch die Mitarbeiterin 
des Ordnungsamtes das vor 
dem Nummernschild des An-
hängers gewachsene Gras 
niedergedrückt, um ein Be-
weisfoto machen, bzw. die 
Überprüfung durchführen zu 
können. Eine solche Über-
wachung empfinde ich als 

Leserbriefe geben stets die Meinung des Einsenders wieder, die nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen muss.

„Schnüffelei“ und als wenig 
hilfreich. Hierdurch wird aus 
meiner Sicht ein Klima des Un-
wohlseins erzeugt, um es vor-
sichtig auszudrücken. Auch 
wenn die Rechtslage hier klar 
ist und die Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes gemäß ihrer Auf-
gabenbeschreibung und nach 
den Vorgaben der StVZO han-
deln, so darf es nicht sein, 
dass sie regelrecht „Jagd“ auf 
Fahrzeuge mit abgelaufenem 
TÜV machen, obwohl diese 
auf privatem Grund und Boden 
stehen und sich nicht im öf-
fentlichen Verkehrsraum be-
wegt werden. 
Abschließend möchte ich an 
die Mitarbeiter des Budenhei-
mer Ordnungsamtes appellie-
ren, mit Augenmaß und Fin-
gerspitzengefühl zu handeln 
und von einen möglichen Er-
messensspielraum in den rich-
tigen Situationen Gebrauch zu 
machen. Wir alle, Bürger und 
Ordnungsbehörde sind die 
Budenheimer Gemeinde und 
sollten uns gegenseitig res-
pektvoll begegnen.

ständigkeit Budenheims 
kämpfen, mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden rechtlichen 
Mitteln. Es ist überhaupt nicht 
hilfreich, sich gleich zu erge-
ben und irgendwelchen Einge-
meindungsplänen zu unter-
werfen, nur weil die Landes-
regierung das so möchte.
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Aus der Ökumene

„Denn sie sollen eins sein...“(Joh 17,22)

Die ev. und rk. Kirchengemeinden

 laden zu ihren Veranstaltungen ein!

Damit es alle erfahren

Familienanzeigen
in die Heimat-Zeitung!
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Gemeindeverwaltung Budenheim: Tel. 299-0 · Fax 299-301 · E-Mail: info@budenheim.de 
Gemeindewerke Budenheim: Tel. 9306–0 – Fax 9306–165 · E-Mail: info@gemeindewerke-budenheim.de 
Störungsmeldungen nach Dienstschluss: Gas/Wasser: Tel. 06131/12 7003 · Strom: Tel. 06131/127001 
Polizei: Tel. 110 · Feuerwehr: Tel. 112 · Polizeiinspektion II, Mainz: Tel. 06131/65 42 10 
Rettungsdienst/Notarztwagen: Tel. 06131/ 1 92 22 · Ärztliche Bereitschaftspraxen Mainz: Tel. 116117 
Umwelttelefon der Stadtverwaltung Mainz: Tel. 06131/12 21 21 · Kreisverwaltung Mainz-Bingen: Tel. 06132/7 87-0 
Sprechstunde der Kreisverwaltung (Fachstelle Asyl und Integration) im Rathaus Budenheim, 1. OG – Zimmer 23: 
jeden Donnerstag von 13.00 – 14.00 Uhr; in dringenden Fällen Auskünfte unter Tel. 06132/787–3349, –3322, –3334

Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Amtes für Bodenmanagement 
Limburg a. d. Lahn 
für folgende Geltungsbereiche: 
Städte Eltville am Rhein, Wiesbaden, 
Oestrich-Winkel und Ingelheim (incl. 
Heidesheim) am Rhein sowie für die 
Gemeinden Walluf, Schlangenbad, 
Kiedrich und Budenheim. 
Amt für Bodenmanagement 
Limburg a. d. Lahn 
Berner Straße 11 
65552 Limburg an der Lahn 
Telefon  06431 / 9105 – 0 
Telefax  0611 327 605–600 
E-Mail  info.afb-limburg@ 
hvbg.hessen.de   
Aktenzeichen: F 1002   
Eltville am Rhein, den 04.03.2020  
Flurbereinigung Eltville-Sonnen-
berg – Az.: F 1002 – Teilgebiet 7 tlw 
und 8 - 
Vorläufige Besitzeinweisung  
gem. § 65 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) 
und 
Überleitungsbestimmungen 
gem. § 62 Abs. 3 und § 66 FlurbG 
I. Anordnung 
Im Flurbereinigungsverfahren Eltvil-
le-Sonnenberg, Rheingau-Taunus-
Kreis, wird gemäß § 65 Abs. 2 in Ver-
bindung mit den §§ 62, 70 und 71 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) in 
der jeweils geltenden Fassung, die 
vorläufige Besitzeinweisung in die 
neuen Grundstücke für das Teilgebiet 
7 tlw. und 8 angeordnet. Gleichzeitig 
treten die Überleitungsbestimmun-
gen, die einen Bestandteil dieser An-
ordnung bilden, in Kraft (§§ 65 und 
62 Abs. 2 und 3 FlurbG). 
Der für die Bewertung des einge-
brachten Grundbesitzes (Gesamtwert 
des Grund und Bodens) und der 
Landabfindung (Gesamtwert des 
Grund und Bodens) maßgeblicher 
Stichtag wird gemäß § 44 Abs. 1 
Satz 4 FlurbG auf den 04.03.2020 
festgesetzt. 
Das Teilgebiet 7 tlw. und 8  
mit den Lagen       
Gemarkung Eltville  
Alte Bach, Unter Hanach, 
  Hanach, Langenstück,  
  Mittleres Langenstück, 
  Ober Langenstück 

in Größe von 15,8 ha ist abgegrenzt 
im Westen 
  durch die Verfahrensgrenze an der K 
642 (Schwalbacher Straße), 
im Norden   
durch die Verfahrensgrenze zu TG 7 
im Verfahren F 941 (Eltville-Walluf), 
im Osten   
durch Weg Nr. 80, 
sowie im Süden 
 durch Graben Nr. 403. 
II. Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung 
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der 
jeweils geltenden Fassung wird die 
sofortige Vollziehung der Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung 
einschließlich der Überleitungs-
bestimmungen mit der Folge ange-
ordnet, dass die Erhebung eines Wi-
derspruches und einer Anfechtungs-
klage gegen diese Anordnung keine 
aufschiebende Wirkung haben. 
III. Allgemeine Hinweise 
1.  Die tatsächliche Überleitung in den 
neuen Zustand wird durch die Über-
leitungsbestimmungen vom 
03.03.2020, die gemeinsam mit dem 
Vorstand der Teilnehmergesellschaft 
aufgestellt wurden, geregelt. Mit den 
darin festgesetzten Zeitpunkten ge-
hen der Besitz, die Verwaltung und 
die Nutzung der neuen Grundstücke 
auf die in der neuen Feldeinteilung 
benannten Empfänger über. Die Be-
sitz- und Nutzungsrechte an den alten 
Grundstücken erlöschen. Nach Maß-
gabe der Überleitungsbestimmungen 
müssen die neuen Grundstücke an-
stelle der bisherigen in Bewirtschaf-
tung genommen werden. Die Erzeug-
nisse der neuen Grundstücke treten in 
rechtlicher Beziehung an die Stelle 
der Erzeugnisse der alten Grundstü-
cke. Soweit an Erzeugnissen oder 
sonstigen Bestandteilen besondere 
Rechtsverhältnisse bestehen können, 
gilt der Empfänger als Eigentümer 
der neuen Grundstücke. Wegen der 
sonstigen Regelungen wird auf den 
weiteren Inhalt der Überleitungs-
bestimmungen Bezug genommen. 
2.  Die nach den §§ 34 und 85 Nr. 5 
FlurbG festgesetzten zeitweiligen 
Einschränkungen des Eigentums 
bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes bestehen. 
Deshalb dürfen – soweit in den Über-

leitungsbestimmungen nichts ander-
weitiges festgesetzt ist – auch weiter-
hin Änderungen der Nutzungsart, die 
über den Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetriebes hi-
nausgehen (z. B. Beseitigung bzw. 
Neuanlage von Obstbaumanlagen, 
Errichtung oder Veränderung von 
Bauwerken und Einfriedungen sowie 
die Beseitigung von Bäumen, Bee-
rensträuchern, Hecken usw.) nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde vorgenommen werden. 
3.  Durch die Anordnung der Vorläufi-
gen Besitzeinweisung wird Wider-
sprüchen, die von den Beteiligten bei 
der späteren Bekanntgabe des Flur-
bereinigungsplanes bzw. dessen 
Nachträge, insbesondere gegen die 
Abfindung und Zuteilung der neuen 
Grundstücke, erhoben werden, nicht 
vorgegriffen. Änderungen des Flur-
bereinigungsplanes und Änderungen 
der in Besitz eingewiesenen Grund-
stücke sind unbeschadet dieser An-
ordnung nach wie vor möglich. Die 
rechtlichen Wirkungen der vorläu-
figen Besitzeinweisung enden mit der 
Ausführung des Flurbereinigungs-
planes (§§ 61 bzw. 63 FlurbG).  
4.  Die Eigentumsverhältnisse werden 
durch die vorläufige Besitzeinwei-
sung nicht berührt. Das Eigentum an 
den neuen Grundstücken geht auf die 
Beteiligten erst zu dem in der (vorzei-
tigen) Ausführungsanordnung be-
stimmten Zeitpunkt über. Sie wird in 
einem späteren Verfahrensabschnitt 
erlassen. 
5.  Die Beteiligten können zwar bis 
zur Bekanntmachung der rechtlichen 
Ausführung des Flurbereinigungs-
planes nach § 61 oder § 63 FlurbG 
noch über die alten (eingebrachten) 
Grundstücke grundbuchmäßig verfü-
gen; an die Stelle der alten Grundstü-
cke treten aber in rechtlicher Hinsicht 
demnächst die neuen Grundstücke. 
Es sollte deshalb von grundbuch-
mäßigen Änderungen abgesehen 
werden. Wenn trotzdem über ein 
Grundstück verfügt werden muss, 
sollte vorher das Amt für Bodenma-
nagement Limburg a. d. Lahn über 
die beabsichtigte Rechtsänderung un-
terrichtet werden. 
6.  Anträge auf Beteiligung von Nieß-
brauchern an den dem Eigentümer 
zur Last fallenden Beiträgen, auf Er-
höhung oder Minderung des Pacht-
zinses oder auf Regelung des Pacht-
verhältnisses (§§ 69 und 70 FlurbG) 
sind – soweit sich die Beteiligten 
nicht einigen können – gemäß § 71 
FlurbG spätestens drei Monate nach 
Erlass dieser Anordnung beim Amt 
für Bodenmanagement Limburg a. d. 
Lahn zu stellen. Später eingehende 
Anträge können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 
 

IV. Auslegung der Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung und 
der Überleitungsbestimmungen  
Je ein Ausdruck dieser Anordnung 
mit Begründung, den Überleitungs-
bestimmungen und eine Karte, aus 
der die neue Feldeinteilung ersicht-
lich ist, liegen vom ersten Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung an ge-
rechnet, einen Monat lang in folgen-
den Einrichtungen zur Einsichtnah-
me für die Beteiligten aus:  
1.  Amt für Bodenmanagement Lim-
burg an der Lahn, Anlaufstelle Eltvil-
le, Große Hub 2, 65344 Eltville am 
Rhein, Raum 1.15, während der all-
gemeinen Dienststunden montags bis 
donnerstags von 8.30 Uhr – 12.00 
Uhr und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr sowie 
freitags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
2. Stadtverwaltung Eltville am Rhein, 
Gutenbergstraße 13, 65343 Eltville 
am Rhein, Raum 209, während der 
allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
sowie montags und donnerstags von 
15.00 Uhr – 18.00 Uhr 
3.  Beim Vorsitzenden des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft Eltville-
Sonnenberg, Herrn Adam Hulbert, 
Waldstr. 26 (Egertsmühle), 65399 
Kiedrich  
Darüber hinaus sind die Anordnung, 
die Überleitungsbestimmungen und 
die Karte über die Internetadresse 
www.hvbg.hessen.de abrufbar. 
V. Bekanntgabe und Erläuterung 
der neuen Feldeinteilung 
Die Beteiligten haben bei den so ge-
nannten Abfindungsvereinbarungs-
verhandlungen Karten über die neuen 
Abfindungsgrundstücke erhalten.  
Die neue Feldeinteilung wird, soweit 
bisher noch nicht geschehen, von Be-
diensteten des Amtes für Bodenma-
nagement Limburg a. d. Lahn am 
25.03.2020 bekannt gegeben und an 
Ort und Stelle erläutert. Treffpunkt ist 
das “Hofgut Sturm“, Schwalbacher 
Straße 109, 65343 Eltville am Rhein, 
Zeitpunkt: 10:00 Uhr. 
VI. Gründe für die Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung 
Die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Anordnung der vorläufigen Be-
sitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG 
liegen vor. Die Grenzen der neuen 
Grundstücke sind in die Örtlichkeit 
übertragen worden. Endgültige 
Nachweise für Fläche und Wert der 
neuen Grundstücke liegen vor. Das 
Verhältnis der Abfindung zu dem von 
jedem Beteiligten Eingebrachten 
steht fest und der Vorstand der Teil-
nehmergemeinschaft wurde gemäß 
§ 62 Abs. 2 FlurbG zu dieser Anord-
nung gehört.  
Die vorläufige Besitzeinweisung 
wird angeordnet, damit die Teilneh-
mer möglichst frühzeitig in Besitz 
und Nutzung ihrer neuen Grundstü-
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cke und damit in den Genuss der 
durch das Flurbereinigungsverfahren 
bewirkten Vorteile kommen.  
Die Anordnung der vorläufigen Be-
sitzeinweisung zu dem festgesetzten 
Zeitpunkt ist notwendig, um die neu-
en Grundstücke noch in diesem Wirt-
schaftsjahr in Besitz, Verwaltung und 
Nutzung der Empfänger übergeben 
zu können und dadurch die ordnungs-
gemäße Bestellung der Abfindungs-
grundstücke zu ermöglichen. Im Üb-
rigen haben sich die Beteiligten in be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht be-
reits auf den Besitzübergang in die-
sem Jahr eingestellt.  
Die Unsicherheit über die künftige 
Gestaltung des Grundbesitzes entfällt 
und somit können Nutzungsplanun-
gen auf eine konkrete Grundlage ge-
stellt werden. 
Nachteile, zum Beispiel die Zer-
schneidung alter Grundstücke durch 
die Herstellung der neuen gemein-
schaftlichen Anlagen oder Ernteaus-
fälle, können dadurch vermieden 
werden. Eine sofortige Regelung der 
tatsächlichen Besitz- und Nutzungs-
verhältnisse ist daher geboten. 
VII. Gründe für die sofortige Voll-
ziehung 
Die sofortige Vollziehung dieser An-
ordnung und der Überleitungsbestim-
mungen liegen im öffentlichen Inte-
resse. Um den Beteiligten möglichst 
rasch den Nutzen der neuen Besitz-
verhältnisse zu Gute kommen zu las-
sen, wird die sofortige Vollziehung 
angeordnet. Nur auf diese Weise kön-
nen Maßnahmen gegebenenfalls 
auch kurzfristig durchgeführt wer-
den. Die alten Grundstücke sind für 
den Weinbau nicht mehr nutzbar, da 
die Rebstöcke für die Herstellung der 
gemeinschaftlichen Anlagen bereits 
entfernt werden mussten. Eine Neu-
anlage kann nur auf den neuen 
Grundstücken erfolgen. Zur Vermei-
dung von größeren Ertragsverlusten 
ist ein möglichst früher Besitzüber-
gang erforderlich, um Ertragsausfälle 
zu minimieren. Aufgrund der geplan-
ten 9 Teilgebiete können die Bekannt-
gabe des Flurbereinigungsplanes und 
damit die Ausführungsanordnung 
nicht in absehbarer Zeit erfolgen. Die 
Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung liegt daher im überwiegenden 
Interesse der Teilnehmer. 
Da der Allgemeinheit im Hinblick auf 
die in die Flurbereinigung investier-
ten öffentlichen Mittel an einer mög-
lichst schnellen Herbeiführung der 
Auswirkungen des Verfahrens gele-
gen ist, liegt die sofortige Vollziehung 
auch im öffentlichen Interesse. 
VIII. Veröffentlichung 
Diese Anordnung wird in der von die-
ser Flurbereinigung betroffenen Stadt 
Eltville am Rhein, den angrenzenden 
Städten Wiesbaden und Oestrich-

Winkel, sowie den angrenzenden Ge-
meinden Walluf, Kiedrich, Schlan-
genbad, Verbandsgemeinden Heides-
heim am Rhein und Budenheim 
öffentlich bekannt gemacht. 
Darüber hinaus sind die Anordnung, 
die Überleitungsbestimmungen  
und die Karte über die Internetadres-
se https://hvbg.hessen.de/F 1002 
abrufbar. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der vorläu-
figen Besitzeinweisung und die Über-
leitungsbestimmungen kann inner-
halb eines Monats Widerspruch beim 
Amt für Bodenmanagement 
Limburg a. d. Lahn  
– Flurbereinigungsbehörde - 
Berner Straße 11, 65552 Limburg 
a. d. Lahn 
erhoben werden. 
Die Erhebung des Widerspruchs ist 
innerhalb vorgenannter Frist auch 
beim 
Hessischen Landesamt für Boden-
management und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde - 
Schaperstraße 16,  
65195 Wiesbaden 
möglich. 
Der Lauf der Widerspruchsfrist 
beginnt mit dem 1. Tag der Bekannt-
machung.  
Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift zu erheben.  
Eltville am Rhein, den 04.03.2020 

Im Auftrag 
gez. Sauer 

Verfahrensleiter

Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Amtes für Bodenmanagement 
Limburg a. d. Lahn 
für folgende Geltungsbereiche: 
Städte Eltville am Rhein, Wiesba-
den, Oestrich-Winkel und Ingel-
heim (incl. Heidesheim) am Rhein 
sowie für die Gemeinden Walluf, 
Schlangenbad, Kiedrich und Bu-
denheim. 
Amt für Bodenmanagement 
Limburg a. d. Lahn 
Berner Straße 11 
65552 Limburg an der Lahn 
Telefon  06431 / 9105 – 0  
Telefax  0611 327 605–600 
E-Mail  info.afb-limburg@ 
hvbg.hessen.de 
Aktenzeichen: F0941  Eltville am 
Rhein, den 04.03.2020 
Flurbereinigung Eltville-Walluf – 
Az.: F0941 – Teilgebiet 7 
Vorläufige Besitzeinweisung  
gem. § 65 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) 
und 
Überleitungsbestimmungen 
gem. § 62 Abs. 3 und § 66 FlurbG 

I. Anordnung 
Im Flurbereinigungsverfahren Eltvil-
le-Walluf, Rheingau-Taunus-Kreis, 
wird gemäß § 65 Abs. 2 in Verbin-
dung mit den §§ 62, 70 und 71 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) in 
der jeweils geltenden Fassung, die 
vorläufige Besitzeinweisung in die 
neuen Grundstücke für das Teil-
gebiet 7 angeordnet. Gleichzeitig tre-
ten die Überleitungsbestimmungen, 
die einen Bestandteil dieser Anord-
nung bilden, in Kraft (§§ 65 und 62 
Abs. 2 und 3 FlurbG). 
Der für die Bewertung des einge-
brachten Grundbesitzes (Gesamtwert 
des Grund und Bodens) und der 
Landabfindung (Gesamtwert des 
Grund und Bodens) maßgeblicher 
Stichtag wird gemäß § 44 Abs. 1 
Satz 4 FlurbG auf den 04.03.2020 
festgesetzt. 
Das Teilgebiet 7 
mit der Lage  
Gemarkung  Eltville  
 Lage Alte Bach 
in Größe von 19,8 ha ist abgegrenzt 
im Westen   
durch die im Wege- und Gewässer-
plan (§ 41 FlurbG) dargestellten Stra-
ßen Nr. 10 (Schwalbacher Straße) 
und die B 42, 
im Norden   
durch die Verfahrensgrenze und den 
im Wege- und Gewässerplan (§ 41 
FlurbG) dargestellten Weg Nr. 187, 
im Osten   
durch den im Wege- und Gewässer-
plan (§ 41 FlurbG) dargestellten Weg 
Nr. 131, 
sowie im Süden 
 durch die Verfahrensgrenze. 
II. Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung 
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der 
jeweils geltenden Fassung wird die 
sofortige Vollziehung der Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung 
einschließlich der Überleitungs-
bestimmungen mit der Folge ange-
ordnet, dass die Erhebung eines Wi-
derspruches und einer Anfechtungs-
klage gegen diese Anordnung keine 
aufschiebende Wirkung haben. 
III. Allgemeine Hinweise 
1.  Die tatsächliche Überleitung in den 
neuen Zustand wird durch die Über-
leitungsbestimmungen vom 
03.03.2020, die gemeinsam mit dem 
Vorstand der Teilnehmergesellschaft 
aufgestellt wurden, geregelt. Mit den 
darin festgesetzten Zeitpunkten ge-
hen der Besitz, die Verwaltung und 
die Nutzung der neuen Grundstücke 
auf die in der neuen Feldeinteilung 
benannten Empfänger über. Die Be-
sitz- und Nutzungsrechte an den alten 
Grundstücken erlöschen. Nach Maß-

gabe der Überleitungsbestimmungen 
müssen die neuen Grundstücke an-
stelle der bisherigen in Bewirtschaf-
tung genommen werden. Die Erzeug-
nisse der neuen Grundstücke treten in 
rechtlicher Beziehung an die Stelle 
der Erzeugnisse der alten Grundstü-
cke. Soweit an Erzeugnissen oder 
sonstigen Bestandteilen besondere 
Rechtsverhältnisse bestehen können, 
gilt der Empfänger als Eigentümer 
der neuen Grundstücke. Wegen der 
sonstigen Regelungen wird auf den 
weiteren Inhalt der Überleitungs-
bestimmungen Bezug genommen. 
2.  Die nach den §§ 34 und 85 Nr. 5 
FlurbG festgesetzten zeitweiligen 
Einschränkungen des Eigentums 
bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes bestehen. 
Deshalb dürfen – soweit in den Über-
leitungsbestimmungen nichts ander-
weitiges festgesetzt ist – auch weiter-
hin Änderungen der Nutzungsart, die 
über den Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetriebes hi-
nausgehen (z. B. Beseitigung bzw. 
Neuanlage von Obstbaumanlagen, 
Errichtung oder Veränderung von 
Bauwerken und Einfriedungen sowie 
die Beseitigung von Bäumen, Bee-
rensträuchern, Hecken usw.) nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde vorgenommen werden. 
3.  Durch die Anordnung der Vorläufi-
gen Besitzeinweisung wird Wider-
sprüchen, die von den Beteiligten bei 
der späteren Bekanntgabe des Flur-
bereinigungsplanes bzw. dessen 
Nachträge, insbesondere gegen die 
Abfindung und Zuteilung der neuen 
Grundstücke, erhoben werden, nicht 
vorgegriffen. Änderungen des Flur-
bereinigungsplanes und Änderungen 
der in Besitz eingewiesenen Grund-
stücke sind unbeschadet dieser An-
ordnung nach wie vor möglich. Die 
rechtlichen Wirkungen der vorläu-
figen Besitzeinweisung enden mit der 
Ausführung des Flurbereinigungs-
planes (§§ 61 bzw. 63 FlurbG).  
4.  Die Eigentumsverhältnisse werden 
durch die vorläufige Besitzeinwei-
sung nicht berührt. Das Eigentum an 
den neuen Grundstücken geht auf die 
Beteiligten erst zu dem in der (vorzei-
tigen) Ausführungsanordnung be-
stimmten Zeitpunkt über. Sie wird in 
einem späteren Verfahrensabschnitt 
erlassen. 
5.  Die Beteiligten können zwar bis 
zur Bekanntmachung der rechtlichen 
Ausführung des Flurbereinigungs-
planes nach § 61 oder § 63 FlurbG 
noch über die alten (eingebrachten) 
Grundstücke grundbuchmäßig verfü-
gen; an die Stelle der alten Grundstü-
cke treten aber in rechtlicher Hinsicht 
demnächst die neuen Grundstücke. 
Es sollte deshalb von grundbuch-
mäßigen Änderungen abgesehen 



Ihren Geburtstag feiern: 
12. 03.   Butenhof, Gertruda  75 J. 
15. 03.   Stoll, Lore   85 J.

werden. Wenn trotzdem über ein 
Grundstück verfügt werden muss, 
sollte vorher das Amt für Bodenma-
nagement Limburg a. d. Lahn über 
die beabsichtigte Rechtsänderung un-
terrichtet werden. 
6.  Anträge auf Beteiligung von Nieß-
brauchern an den dem Eigentümer 
zur Last fallenden Beiträgen, auf Er-
höhung oder Minderung des Pacht-
zinses oder auf Regelung des Pacht-
verhältnisses (§§ 69 und 70 FlurbG) 
sind – soweit sich die Beteiligten 
nicht einigen können – gemäß § 71 
FlurbG spätestens drei Monate nach 
Erlass dieser Anordnung beim Amt 
für Bodenmanagement Limburg a. d. 
Lahn zu stellen. Später eingehende 
Anträge können nicht mehr berück-
sichtigt werden. 
IV. Auslegung der Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung und 
der Überleitungsbestimmungen  
Je ein Ausdruck dieser Anordnung 
mit Begründung und die Überlei-
tungsbestimmungen liegen vom ers-
ten Tag der öffentlichen Bekannt-
machung an gerechnet, einen Monat 
lang in folgenden Einrichtungen zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus: 
1.  Amt für Bodenmanagment Lim-
burg a. d. Lahn, Anlaufstelle Eltville, 
Große Hub 2, 65344 Eltville am 
Rhein, Raum 1.15, während der all-
gemeinen Dienststunden montags bis 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:00 
Uhr und 13:30 Uhr – 15:30 Uhr, so-
wie freitags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
2.  Stadtverwaltung Eltville am Rhein, 
Gutenbergstraße 13, 65343 Eltville 
am Rhein, Raum 209, während der 
allgemeinen Dienststunden montags 
bis freitags von 8:00 Uhr – 12:00, so-
wie montags und donnerstags von 
15:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Darüber hinaus sind die Besitzein-
weisung und die Überleitungsbestim-
mungen über die Internetadresse 
www.hvbg.hessen.de -> Flurberei-
nigungsverfahren -> Amtsbereich 
Limburg a. d. Lahn -> Eltville-Walluf 
abrufbar. 
V. Bekanntgabe und Erläuterung 
der neuen Feldeinteilung 
Die Beteiligten haben bei den so ge-
nannten Abfindungsvereinbarungs-
verhandlungen Karten über die neuen 
Abfindungsgrundstücke erhalten.  
Die neue Feldeinteilung wird, soweit 
bisher noch nicht geschehen, von Be-
diensteten des Amtes für Bodenma-
nagment Limburg a. d. Lahn am 
25.03.2020 bekannt gegeben und an 
Ort und Stelle erläutert. Treffpunkt ist 
das „Hofgut Sturm“, Schwalbacher 
Str. 109 in 65343 Eltville am Rhein, 
um 10:00 Uhr. 
VI. Gründe für die Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung 
Die rechtlichen Voraussetzungen für 

die Anordnung der vorläufigen Be-
sitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG 
liegen vor. Die Grenzen der neuen 
Grundstücke im Teilgebiet 7 sind in 
die Örtlichkeit übertragen worden. 
Endgültige Nachweise für Fläche und 
Wert der neuen Grundstücke liegen 
vor. Das Verhältnis der Abfindung zu 
dem von jedem Beteiligten Einge-
brachten steht fest und der Vorstand 
der Teilnehmergemeinschaft wurde 
gemäß § 62 Abs. 2 FlurbG zu dieser 
Anordnung gehört.  
Die vorläufige Besitzeinweisung 
wird angeordnet, damit die Teilneh-
mer möglichst frühzeitig in Besitz 
und Nutzung ihrer neuen Grundstü-
cke und damit in den Genuss der 
durch das Flurbereinigungsverfahren 
bewirkten Vorteile kommen.  
Die Anordnung der vorläufigen Be-
sitzeinweisung zu dem festgesetzten 
Zeitpunkt ist notwendig, um die neu-
en Grundstücke noch in diesem Wirt-
schaftsjahr in Besitz, Verwaltung und 
Nutzung der Empfänger übergeben 
zu können und dadurch die ordnungs-
gemäße Bestellung der Abfindungs-
grundstücke zu ermöglichen. Im Üb-
rigen haben sich die Beteiligten in be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht be-
reits auf den Besitzübergang in die-
sem Jahr eingestellt.  
Die Unsicherheit über die künftige 
Gestaltung des Grundbesitzes entfällt 
und somit können Nutzungsplanun-
gen auf eine konkrete Grundlage ge-
stellt werden. 
Nachteile, zum Beispiel die Zer-
schneidung alter Grundstücke durch 
die Herstellung der neuen gemein-
schaftlichen Anlagen oder Ernteaus-
fälle, können dadurch vermieden 
werden. Eine sofortige Regelung der 
tatsächlichen Besitz- und Nutzungs-
verhältnisse ist daher geboten. 
VII. Gründe für die sofortige Voll-
ziehung 
Die sofortige Vollziehung dieser An-
ordnung und der Überleitungsbestim-
mungen liegen im öffentlichen Inte-
resse. Um den Beteiligten möglichst 
rasch den Nutzen der neuen Besitz-
verhältnisse zu Gute kommen zu las-
sen, wird die sofortige Vollziehung 
angeordnet. Nur auf diese Weise kön-
nen Maßnahmen gegebenenfalls 
auch kurzfristig durchgeführt wer-
den. Die alten Grundstücke sind für 
den Weinbau nicht mehr nutzbar, da 
die Rebstöcke für die Herstellung der 
gemeinschaftlichen Anlagen bereits 
entfernt werden mussten. Eine Neu-
anlage kann nur auf den neuen 
Grundstücken erfolgen. Zur Vermei-
dung von größeren Ertragsverlusten 
ist ein möglichst früher Besitzüber-
gang erforderlich, um Ertragsausfälle 
zu minimieren. Aufgrund der geplan-
ten 15 Teilgebiete können die Be-
kanntgabe des Flurbereinigungspla-

nes und damit die Ausführungsanord-
nung nicht in absehbarer Zeit erfol-
gen. Die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung liegt daher im überwie-
genden Interesse der Teilnehmer. 
Da der Allgemeinheit im Hinblick auf 
die in die Flurbereinigung investier-
ten öffentlichen Mittel an einer mög-
lichst schnellen Herbeiführung der 
Auswirkungen des Verfahrens gele-
gen ist, liegt die sofortige Vollziehung 
auch im öffentlichen Interesse. 
VIII. Veröffentlichung 
Diese Anordnung wird in der von die-
ser Flurbereinigung betroffenen Stadt 
Eltville am Rhein, den angrenzenden 
Städten Wiesbaden und Oestrich-
Winkel, sowie den angrenzenden Ge-
meinden Walluf, Kiedrich, Schlan-
genbad, Verbandsgemeinden Heides-
heim am Rhein und Budenheim öf-
fentlich bekannt gemacht. 
Darüber hinaus sind die Anordnung, 
die Überleitungsbestimmungen und 
die Karte über die Internetadresse 
https://hvbg.hessen.de/F941 abruf-
bar. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der vorläu-
figen Besitzeinweisung und die Über-
leitungsbestimmungen kann inner-
halb eines Monats Widerspruch beim 
Amt für Bodenmanagement 
Limburg a. d. Lahn  
– Flurbereinigungsbehörde - 
Berner Straße 11, 65552 Limburg 
a. d. Lahn 
erhoben werden. 
Die Erhebung des Widerspruchs ist 
innerhalb vorgenannter Frist auch 
beim 
Hessischen Landesamt für Boden-
management und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde - 
Schaperstraße 16,  
65195 Wiesbaden 
möglich. 
Der Lauf der Widerspruchsfrist 
beginnt mit dem 1. Tag der Bekannt-
machung.  
Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift zu erheben.  
Eltville am Rhein, den 04.03.2020 

Im Auftrag 
gez. Sauer  

Verfahrensleiter
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Bekanntmachung 

Seniorentreff „60 plus“ der Ge-
meinde Budenheim in der Erwin-
Renth-Str. 15 

Montag,  16.03.2020 
 09.30 Uhr  Sitztanz (1,00 Euro) 
15.00 Uhr Der große Preis  
Dienstag , 17.03.2020 
 15.00 Uhr  Kino im Seniorentreff: 
„Don Camillos Rückkehr“  
Mittwoch , 18.03.2020  
10.00 Uhr (!) Probe Seniorenchor 
15.00 Uhr Bewegung hält fit und 
macht Spaß: Gymnastik mit Gabi 
Bieser (1,00 Euro) 
16.00 Uhr  Kaffee und Kuchen   
Donnerstag , 19.03.2020 
 15.00 Uhr  Wir spielen Kniffel  
Freitag,  20.03.2020  
14.30 Uhr Geselliges Zusammensein 
mit der AWO Budenheim 
15.00 Uhr  Bingo  
– Donnerstags von 10.00 – 12.00 Uhr 
Sprechstunde des Pflegestützpunkts 
(Herr Mottl): Beratung und Hilfe 
rund um das Thema Pflege 
– Einkaufsdienst für Senioren: diens-
tags (Netto) und freitags (Rewe) 
Um telefonische Anmeldung einen 
Tag vorher wird gebeten 
(06139/1490). 
– Seniorensicherheitsberatung: 
Gerd Breit Tel.: 06139/9625786  
Roswitha Mann Tel.: 06139/8086 
Budenheim, 20.02.2020 

Gemeindeverwaltung Budenheim 
(Stephan Hinz) 
BürgermeisterBekanntmachung 

Jugendtreff der Gemeinde Buden-
heim in der Grund- und Realschule 
plus Budenheim / Mainz-Mom-
bach (Eingang über Schulhof) 
Montag,  16.03.20  
16.00 – 20.30 Uhr  Offener Treff: Bil-
lard-Turnier  
Dienstag , 17.03.20  
16.00 – 20.30 Uhr Offener Treff:   
Mittwoch,  18.03.20  
16.00 – 18.30 Uhr  Offener Treff: 
BlueBox-KIDZ: Buttons  

Donnerstag,  19.03.20 
 16.00 – 20.30 Uhr  Offener Treff: 
BlueBox-Küchen-Dings-Bums  
Freitag , 20.03.20 
 19.00 – 23.00 Uhr  Offener Treff: 
Chillnacht  
    Budenheim 19.02.2020 

Gemeindeverwaltung Budenheim  
(S. Hinz) 

Bürgermeister
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Die zwei Gesichter des FV Budenheim 
Tolles Comeback der FVB-Zweiten beim 3:3 (1:3) gegen Essenheim  
Budenheim. – Auch im zehnten 
Spiel in Serie blieben die Buden-
heimer ungeschlagen. Gegen 
die starke SpVgg Essenheim 
setzen sie in der Offensive zu-
nächst die Akzente. Bereits nach 
fünf Minuten konnte Tim Let-
scher die Führung erzielen. Die 
hielt aber nicht lange. Essen-
heim nutzte einen Budenheimer 
Ballverlust 30 Meter vor dem Tor 
zum Ausgleich. Die Zweite war 

aber nur kurz geschockt. Fünf 
Minuten später flankte Awale 
scharf vor das Tor und Tim Let-
scher netzte ein. Leider abseits. 
Dafür bescherte ein weiterer ver-
meidbarer Ballverlust den Gäs-
ten die Führung. Kurz vor der 
Halbzeit eine gleichartige Szene 
und es stand unverdienterma-
ßen 3:1 für Essenheim, die mir 
vier Toraktionen drei Treffer er-
zielten.  

Nach der Pause gab es diese 
Budenheimer Aussetzer nicht 
mehr und es ging munter in Rich-
tung Essenheimer Tor. In der 60. 
Minute gelang Tim Letscher mit 
einem Traumtor der Anschluss-
treffer und keine fünf Minuten 
später erzielte Neal Korn mit ei-
nem ebenso schönen Treffer den 
Ausgleich. Trotz Budenheimer 
Dominanz reichte es aber nicht 
mehr zum Sieg. 

Fazit: Die Serie ungeschlagener 
Spiele hält. Erneut ein sehr star-
ker Auftritt der Zweiten. Ohne die 
drei individuellen Aussetzer vor 
den Gegentoren wäre es auf je-
den Fall ein hochverdienter Drei-
er geworden. 
FV Budenheim: Luca Dörr, Pa-
trick Held, Chris O’Neal, Lucas 
Best, Guiseppe Scriffignano, 
Awale, Rambo, Tim Letscher, 
Max Diehl, Manuel Wagner, Mar-
cel Kraft, Neal Korn und Chris 
Kraft. 
Vorschau: Am nächsten Sams-
tag geht es nach Marienborn.

Marit Wersin nominiert 
Orientierungsläuferin im Nationalteam 
Budenheim. – Nachdem sie sich 
im vergangenen Jahr schon für 
die Jugendeuropameisterschaf-
ten in Weißrussland qualifizieren 
konnte und mit dem Deutschen 
Team am „Junior European Cup“ 
(JEC) in Frankreich teilnehmen 
durfte, ist Marit Wersin nun auch 
die erste rheinhessische Orientie-
rungsläuferin, die Mitglied des Na-
tionalkaders geworden ist. 
Sie wurde von den Bundestrai-
nern aufgrund ihrer ansprechen-
den Ergebnisse im letzten Jahr für 
den Nachwuchsbundeskader der 
Orientierungsläufer nominiert. Zur 
Vorbereitung auf internationale 
Meisterschaften nimmt sie nun als 

Mitglied des Bundeskaders an 
verschiedenen Trainingslehrgän-
gen und besonderen Wettkämp-
fen in diesem Jahr teil. 
Die erste Bewährungsprobe nach 
dem Wintertraining, in das sie auf-
grund einer Verletzung erst spät 
einsteigen konnte, ist der „Central 
European Youth Orienteering 
Cup“ in Tschechien. Der Wett-
kampf Anfang April ist für sie nicht 
nur eine Standortbestimmung in 
der älteren Altersklasse D 18, 
gleichzeitig geht es auch schon 
darum, die ersten Punkte für die 
Qualifikation zu den Jugendeuro-
pameisterschaften in Ungarn zu 
sammeln. 

Marit Wersin beim Zieleinlauf – JEC Langdistanz in Frankreich. 
(Foto: TGM Budenheim)

Mit gerissenen Siegesserien sind die zweite und die drit-
te Handballmannschaft der Sportfreunde Budenheim von ihren 
Auswärtsspielen beim TV Nieder-Olm zurückgekehrt. Nach acht 
Erfolgen in Folge stolperte der amtierende Rheinhessenmeister 
aus Budenheim ausgerechnet beim aktuellen Spitzenreiter, der 
nach dem 30:22-Sieg gegen seinen härtesten Verfolger aller Vo-
raussicht nach neuer Titelträger werden und um den Oberliga-Auf-
stieg spielen wird. Auf dem Foto scheitert Budenheims Top-Tor-
schütze Lorenzo Lang (neun Treffer), der in der kommenden Sai-
son für die Oberligamannschaft der HSG Rhein-Nahe Bingen auf-
laufen wird, an Nieder-Olms überragendem Torwart Lukas Strüder. 
Für Budenheim II geht es nun in den verbleibenden fünf Saison-
spielen um die Vizemeisterschaft. Auch im anschließenden Spiel 
war für die dritte Mannschaft der Sportfreunde nichts zu holen: 
Gegen Nieder-Olm II unterlag das zuvor in fünf Spielen siegreiche 
Verbandsligateam überdeutlich mit 37:21. Statt dem erhofften 
Sprung auf Platz 3 fiel das Team dadurch vorläufig auf Platz 6 zu-
rück.  (Foto: Sportfreunde Budenheim / Ingo Fischer)

Redaktions- und Anzeigenschluß 
für die nächste 

Heimat-Zeitung 

ist am Dienstag um 16 Uhr! 
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„ Passt auf Euch auf!“ 
Sportfreunde Budenheim veranstalten am 22. März Benefizspiel in Gedenken an Florens Steck 
Budenheim. – Zur Erinnerung an 
ihren Vereins- und Teamkamera-
den Florens Steck, der am 1. Fe-
bruar im Alter von 17 Jahren töd-
lich verunglückte, organisiert die 
Handballabteilung der DJK Sport-
freunde Budenheim ein Benefiz-
spiel: Florens' Team, die A-Ju-
gend der Sportfreunde, tritt am 
übernächsten Sonntag, 22. März, 
um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) ge-
gen ein rheinhessisches All-Star-
Team an, bestehend aus Spielern 
der rheinland-pfälzischen Ju-
gendauswahl zusammen mit 
Weggefährten aus der Schul-
mannschaft des Ingelheimer Se-
bastian-Münster-Gymnasiums 
und befreundeten Vereinen. Der 

Eintritt erfolgt gegen eine Spende. 
Der Erlös des Abends geht in das 
von Florens‘ Familie initiierte Pro-
jekt „Passt auf Euch auf!“ zur prä-
ventiven Jugendarbeit in der Regi-
on. 
Florens Valentin Steck, geboren 
am 14. September 2002 als 
„Meenzer Bub“, wuchs zunächst 
in Gonsenheim auf. Seine Kinder-
garten- und Grundschulzeit ver-
brachte er in Tansania. Zurück in 
Deutschland verschlug es Mama 
und Florens Steck zunächst nach 
Bayern, bevor sie im Sommer 
2013 wieder in heimatliche Gefil-
de zurückkehrten. In Budenheim 
kamen sie im Haus des Paten-
onkels, wieder ganz in der Nähe 

von Familie und Freunden, unter. 
Seitdem hatte Florens bei den 
DJK Sportfreunden Budenheim 
seine sportliche Heimat im Hand-
ball gefunden. Jahrelang spielte 
er in der Rheinland-Pfalz-Auswahl 
und durfte sogar kurz von der Ju-
gend-Nationalmannschaft träu-
men. Mehrere Bundesliga-Ver-
eine hatten ein Auge auf ihn ge-
worfen. Mit der Schulmannschaft 
des Ingelheimer Sebastian-Müns-
ter-Gymnasiums qualifizierte er 
sich drei Mal für den Bundesent-
scheid „Jugend trainiert für Olym-
pia“ in Berlin und vertrat dort 
Rheinland-Pfalz. Abrupt endete 
sein Traum vom Profisportler mit 
einer schweren Knieverletzung im 

Januar 2018. Nach schwerer OP 
und monatelanger Reha kämpfte 
er sich zurück und war mitten im 
Wiedereinstieg in sein Budenhei-
mer A-Jugendteam – dann dieser 
tragische Unfall. Es ist ein unbe-
greifliches Unglück, das sich 
nachts auf halber Strecke zwi-
schen den Bahnhöfen Uhlerborn 
und Budenheim ereignete. Für die 
Hinterbliebenen ist dieses furcht-
bare Ereignis Anlass, die regiona-
le Jugendarbeit mit der Botschaft 
„Passt auf Euch auf!“ zu unterstüt-
zen (Spendenkonto bei der Bu-
denheimer Volksbank: IBAN: 
DE72 5506 1303 0000 0726 21 – 
„Florens Steck“).

Die Luft wird dünner 
Handball-Damen I der Sportfreunde Budenheim unterliegen auch in Bassenheim 
Budenheim. – Mit dem Selbstver-
trauen aus einer stärkeren Leis-
tung beim vergangenen Heim-
spiel gegen die HSG Hunsrück 
sind die Budenheimer Sportfreun-
dinnen beim TV Bassenheim an-
getreten. Doch ein komplett ver-
schlafener Start in das Damen-
Oberliga-Spiel und zu viele tech-
nische Fehler führten zu einer 
34:22 (17:10) Niederlage in Ko-
blenz. 
Bereits nach sieben Minuten, bei 
einem Rückstand von 6:1, musste 
Budenheims Trainerin Diana Qui-
litzsch die erste Auszeit nehmen. 
Der Angriff setzte nicht das um, 
was er sich vorgenommen hatte: 
Viel zu schnell suchten die Sport-
freundinnen den Abschluss über 
den hochgewachsenen Bassen-
heimer Innenblock – mit wenig Er-
folg. Als Antwort folgte die dyna-
mische zweite Welle der Gast-
geber, die die Sportfreundinnen 
nicht effektiv stoppen konnten. 
Zunächst zeigte die Auszeit keine 
Wirkung, und die Bassenheim-
erinnen konnten den Abstand gar 
auf 9:1 vergrößern. Doch von der 
zehnten Minute an kämpften sich 

die Sportfreundinnen wieder dich-
ter heran, sodass bereits kurze 
Zeit später der Rückstand auf die 
Hälfte verkürzt war (10:6, 15. Mi-
nute). Die Gäste zogen nun mehr 
in die Lücken der Bassenheimer 
Abwehr und spielten ihre Angriffe 
geordneter bis zum Ab-
schluss.Doch die Aufholphase 
währte nicht lange: Bis zur Pause 
konnten die Bassenheimerinnen 
die technischen Fehler des Gäs-
teteams nutzen, um wieder auf 
17:10 zuerhöhen. 

Osthofen kommt! 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit 
zeigte sich ein ähnliches Bild wie 
am Anfang des Spiels: Die Gast-
geberinnen zogen innerhalb von 
fünf Minuten vorentscheidend auf 
21:11 davon. Viele technische 
Fehler sowie einige vergebene 
Torchancen ließen eine erneute 
Aufholjagd nicht zu, sodass Lara 
Hilbert mit der Schlusssirene den 
Endspielstand von 34:22 markier-
te. Für die Sportfreundinnen war 
dies die 17. Niederlage im 19. 
Spiel – und die neunte in Folge. 

Wieder gingen das Damen-Oberligateam der Sportfreunde leer 
aus – doch das soll am Wochenende anders werden, wenn die TG 
Osthofen zu Gast in der Waldsporthalle sein wird. (Foto: SFB)

Doch aufgeben gibt es nicht! In 
den nächsten Wochen heißt es, 
noch einmal alles zu geben, um 
die benötigten Siege für den 
Oberliga-Klassenerhalt einzufah-
ren. Am Samstag (14. März) um 
17.30 Uhr besteht dafür in der Bu-
denheimer Waldsporthalle die 
nächste große Chance: Es geht 
gegen die TG Osthofen. Im Hin-
spiel gelang den Sportfreundin-
nen auswärts in der Wonnegau-
halle ein Unentschieden – dies-

mal muss ein Sieg her.Die Mädels 
freuen sich über jede Unterstüt-
zung in der „Grünen Hölle“, um 
den Kampf um den Klassenerhalt 
offen zu halten. 
Spielerinnen und Tore:Michelle 
Nicolay, Helen Kiefer – Lara Hil-
bert (4 Tore), Katarina Lennartz 
(1/1), Sophie Weber (1), Julia 
Köppe (2), Elena Taboada Meyer 
(4/4), Annika Puhl (4), Lea Maus 
(2), Luisa Strubel (1), Diana Qui-
litzsch (1), Selina Schunck (2). 

Heimat-Zeitung - JA, bitte!
Wer den Aufkleber „Keine kostenlosen Zeitungen“ auf seinem Briefkasten hat, aber trotzdem die 
Heimat-Zeitung Budenheim bequem nach Hause erhalten möchte, kann dies ganz einfach unter der 
E-Mail-Adresse heimatzeitung@rheingau-echo.de mitteilen und erhält bei Angabe seiner Adresse einen
Aufkleber mit dem Logo der Heimat-Zeitung. Wird dieser auf dem Briefkasten angebracht, ist das 
für unsere Austräger das Signal, dort auch eine Zeitung mit allen wichtigen Informationen aus 
Budenheim einzuwerfen.
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BUDENHEIM



Wegen des frühen Todes von AH-Spieler Thomas 
Friedgen fand das erste Heimspiel im neuen Jahr ge-
gen die SpVgg Essenheim als Benefizspiel statt, bei 
dem alle Einnahmen der Familie Friedgen zu Gute ka-
men. Nach der Gedenkminute und einer emotionalen 
Ansprache im Kreis der Mannschaft gingen die Spie-
ler sehr motiviert ins Spiel. Bereits nach 19 Minuten 
stand es 2:0 für den FVB nach Toren von Nick Murana 
und Ricardo Mendes. Bis zur Halbzeit veränderte sich 
das Ergebnis nicht mehr, trotz mehreren hundertpro-
zentigen Torchancen, die leider nicht genutzt wurden. 
In der 2. Halbzeit kamen die Essenheimer immer bes-
ser ins Spiel, während die Budenheimer auf Grund ih-
res einseitigen Spiels, auf das sich die Essenheimer 
eingestellt hatten, kaum Torchancen erarbeiten konn-
ten. Nach 65 Minuten fiel der längst fällige Anschluss-
treffer, kurze Zeit später hätte der FVB durch eine 
Doppelchance von Nils Roethle und Nick Murana auf 
3:1 erhöhen müssen. Der Essenheimer Torwart sowie 
ein Abwehrspieler klärten den Ball auf der Linie. Die 
Ungenauigkeit vor dem Tor und die fehlende Aus-
geglichenheit im Angriffsspiel sollte sich dann rä-
chen, denn in der 85. Minute kamen die Essenheimer 
erneut vor das Tor, Patrick Gattner foulte den Essen-
heimer Angreifer und der Schiedsrichter entschied 
auf Strafstoß. Jean-Marie Heßler im Tor war machtlos 
und konnte das 2:2 nicht verhindern. Somit endete 
das Spiel mit einem gerechten Unentschieden. Am 
kommenden Sonntag,12.30 Uhr in Bodenheim, be-
darf es einer Steigerung, damit wieder drei Punkte ge-
holt werden. (Foto: FV Budenheim)



AUTOWERKSTATT
Schneider & von den Driesch GmbH
Kirchstraße 75, 55257 Budenheim

Telefon (06139) 5560,
www.alleautos.org

Nächster Prüftermin: 18.03.2020

Tiefgaragen-
platz 

in der Erwin-Renth-Str. 

zu vermieten, 58,-€/mtl.

Telefon 0173/5414048

Wir kaufen
Wohnmobile +

Wohnwagen
Telefon 03944/36160

www.wm-aw.de (Fa.)

Alter Ortskern 
Budenheim

DG, 2. Etage, 2 Z, 1 DB 
mit Bw, EBK, Abstellr., 

ca. 60 m², 14 m² Balkon, 
EEF 55, Bj. 2014, ab 1.6.20,

720,- €, NK z. Zt. 80,- €
Telefon 0173/6579008

Dr. med. S. Prüfert

Unsere Praxis ist geschlossen
vom 23.03.2020 bis 31.03.2020

Vertretung: Dr. Duscha, Hr. Fluhr, Dr. Wolf

Sprechstundenbeginn: 01.04.2020, 7.30 Uhr

Haushaltshilfe und
„gute Fee“ in

Budenheim gesucht!

Monatlich 20-30 Std. 
auf Minijobbasis.

Mobil: 0174/3847489


